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1 Einleitung/Allgemeines  
   
1.1 Zweiter doppischer Rechnungsabschluss und Rechenschaftsbericht 

 
 

 Der Haushaltsplan des Jahres 2009 wurde erstmals nicht mehr in kameraler Form 
sondern  auf der Basis der kommunalen Doppik erstellt. Auf dem Gebiet des 
Rechnungswesens stellt dies eine kleine Revolution dar, die in vielen Bereichen und 
auf vielen Ebenen ein Umdenken erfordert. 
 
Somit ist dies der zweite Rechenschaftsbericht, der auf der Basis des neuen 
doppischen Haushaltsrechtes verfasst wurde. Erfahrungen aus dem ersten 
doppischen Rechenschaftsbericht sind in diesen Rechenschaftsbericht 
eingeflossen, insbesondere wurde auf die wirtschaftliche und finanzielle Lage sowie 
die  Vermögenslage der Stadt Ludwigshafen näher eingegangen. 
 

 

1.2 Gliederung des Jahresabschlusses und Stellung des Rechenschaftsberichtes 
im Jahresabschluss 
 

 

 Der Rechenschaftsbericht ist eine der gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen zum 
Jahresabschluss. 
 
Der gesamte Jahresabschluss besteht aus Bilanz, Ergebnis,- Finanz- und 
Teilrechnungen sowie dem Anhang und den Anlagen: 
 

 

 

 

 

   
 Die allgemeine Gliederung des Jahresabschlusses bestimmt § 43 Gemeinde-

haushaltverordnung (GemHVO): 
 
Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der aufeinander folgenden 
Ergebnisrechnungen, Finanzrechnungen, Teilrechnungen und Bilanzen, ist 
beizubehalten, soweit nicht in Ausnahmefällen wegen besonderer Umstände 
Abweichungen erforderlich sind. Die Abweichungen sind im Anhang anzugeben und 
zu begründen. 
 
Fällt ein Vermögensgegenstand, ein Sonderposten, eine Rückstellung oder eine 
Verbindlichkeit unter mehrere Posten der Bilanz, so ist die Mitzugehörigkeit zu 
anderen Posten bei dem Posten, unter dem der Ausweis erfolgt ist, zu vermerken 
oder im Anhang anzugeben, wenn dies zur Aufstellung eines klaren und 
übersichtlichen Jahresabschlusses erforderlich ist. 
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Eine weitere Untergliederung der Posten der Ergebnisrechnung, der 
Finanzrechnung und der Bilanz ist zulässig; dabei ist jedoch die vorgeschriebene 
Gliederung zu beachten. Neue Posten dürfen hinzugefügt werden, wenn ihr Inhalt 
nicht von einem vorgeschriebenen Posten gedeckt wird. Die Ergänzung ist im 
Anhang anzugeben und zu begründen. 
 

2 Gesetzliche Grundlagen  
   
2.1 § 108 Gemeindeordnung (GemO) bestimmt: 

 
 

 (1) Die Gemeinde hat für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen 
Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft 
des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er hat das Vermögen, das 
Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten, die 
Rechnungsabgrenzungsposten, die Erträge und Aufwendungen sowie die 
Einzahlungen und Auszahlungen vollständig zu enthalten, soweit durch 
Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Der 
Jahresabschluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung für Gemeinden ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gemeinde zu vermitteln. 

 
(2) Der Jahresabschluss besteht aus (Bestandteile): 

1. der Ergebnisrechnung, 
2. der Finanzrechnung, 
3. den Teilrechnungen, 
4. der Bilanz, 
5. dem Anhang. 

 
(3) Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen: 

1. der Rechenschaftsbericht, 
2. der Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2, 
3. die Anlagenübersicht, 
4. die Forderungsübersicht, 
5. die Verbindlichkeitenübersicht, 
6. eine Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus 

geltenden Haushaltsermächtigungen. 
 

(4) Der Jahresabschluss ist innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des 
Haushaltsjahres aufzustellen. Dies war  für das Jahr 2009 nicht möglich, vor 
allem weil es sich um den ersten doppischen Jahresabschluss handelte und 
entsprechende Erfahrungen noch nicht vorlagen. 

 

   
2.2 Nähere Regelungen für die Gestaltung des Rechenschaftsberichtes enthält § 49 

GemHVO: 
 

 

 Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage 
der Gemeinde so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen 
Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die 
Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr zu geben. 
 
Außerdem hat der Rechenschaftsbericht eine ausgewogene und umfassende, dem 
Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der 
Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gemeinde zu enthalten.  
 
In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, soweit sie 
bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde 
sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen 
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Ergebnisse erläutert werden. 
 
Der Rechenschaftsbericht soll auch eingehen auf: 
1. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des 

Haushaltsjahres eingetreten sind, 
2. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde; zugrunde 

liegende Annahmen sind anzugeben. 
   
2.3 Vergleich zum Anhang  
   
 Der Rechenschaftsbericht ste

einige Daten enthält,  die der bisherige kamerale Rechenschaftsbericht erläutert 
hat. 
 

 

 (1) In den Anhang sind nach § 48 GemHVO diejenigen Angaben aufzunehmen, 
die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und 
der Bilanz vorgeschrieben sind. Im Anhang sind ferner anzugeben und zu 
erläutern: 

 

(2) 1.  die auf die Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der 
Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, 

2. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden mit einer Begründung; die sich daraus ergebenden 
Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind 
gesondert darzustellen, 

3. Trägerschaften bei Sparkassen, sofern diese nicht bilanziert sind, 
4. die Grundlage für die Umrechnung in Euro, soweit der Jahresabschluss 

Posten enthält, denen Beträge zugrunde liegen, die auf fremde Währung 
lauten oder ursprünglich auf fremde Währung lauteten, 

5. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die 
Herstellungskosten, 

6. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen 
für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des 
Rückstellungsbetrags, 

7. alle gesetzlichen oder vertraglichen Einschränkungen zu den in der 
Bilanz ausgewiesenen Grundstücken sowie Gebäuden und anderen 
Bauten, die sich auf deren Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertung 
beziehen, 

8. drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet 
wurden (z.B. für Großreparaturen, Rekultivierungs- und 
Entsorgungsaufwendungen, unterlassene Instandhaltung, sofern keine 
Wertminderung der betroffenen Vermögensgegenstände möglich ist), 

9. Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen 
Rechtsgeschäften, 

10. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde 
Verbindlichkeiten, gegliedert nach Arten und unter Angabe des jeweiligen 
Gesamtbetrags, 

11. sonstige Haftungsverhältnisse, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind; 
Verpflichtungen gegenüber Tochterorganisationen, die in den 
Gesamtabschluss einzubeziehen sind, sind gesondert anzugeben, 

12. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine 
Verbindlichkeiten begründen, 

13. sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen 
ergeben können; Verpflichtungen gegenüber Tochterorganisationen, die 
in den Gesamtabschluss einzubeziehen sind, sind gesondert anzugeben, 

14. noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben aus fertig gestellten 
Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, 

15. Rückstellungen, die in der Bilanz unter dem Posten ,,Sonstige 

Umfang erheblich ist; Aufwandsrückstellungen sind stets gesondert 
anzugeben und zu erläutern, 

16. die Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmerinnen 
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und Arbeitnehmern, 
17. für jede Art derivativer Finanzinstrumente: a) Art und Umfang der 

Finanzinstrumente und b) der beizulegende Wert der betreffenden 
Finanzinstrumente, soweit sich dieser verlässlich ermitteln lässt, unter 
Angabe der angewandten Bewertungsmethode, sowie eines 
gegebenenfalls vorhandenen Buchwerts und des Bilanzpostens, in 
welchem der Buchwert erfasst ist, 

18. in welchen Fällen aus welchen Gründen die lineare 
Abschreibungsmethode nicht angewendet wurde, 

19. Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von 
Vermögensgegenständen 

20. Name und Sitz der Organisationen, deren Anteile zu mindestens 5 v. H. 
der Gemeinde oder einer für Rechnung der Gemeinde handelnden 
Person gehören; außerdem sind für jede dieser Organisationen die Höhe 
des Anteils am Kapital, das Eigenkapital oder ein nicht durch Eigenkapital 
gedeckter Fehlbetrag sowie das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs, für 
das ein Jahresabschluss vorliegt, anzugeben; auf die Berechnung der 
Anteile ist § 16 Abs. 2 und 4 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 
(BGBl. I S. 1089), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. 
September 2005 (BGBl. I S. 2802), anzuwenden, 

21. Name, Sitz und Rechtsform der Organisationen, für die die Gemeinde 
uneingeschränkt haftet, 

22. die durchschnittliche Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Haushaltsjahr, 

23. mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen 
Vornamen die Mitglieder des Gemeinderats, auch wenn sie diesem im 
Haushaltsjahr nur zeitweise angehört haben. 

 
(3) Angaben und Erläuterungen nach Absatz 2 Nr. 20 und 21 dürfen statt im 

Anhang auch gesondert in einer Aufstellung des Anteilsbesitzes gemacht 
werden. Diese Aufstellung ist Bestandteil des Anhangs. 

 

(4) Angaben und Erläuterungen nach Absatz 2 können unterbleiben, soweit sie 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für 
Gemeinden für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gemeinde von untergeordneter Bedeutung sind. 

   
 Der Anhang gibt daher viele Informationen, die im Rechenschaftsbericht nicht mehr 

erläutert werden müssen. 
 

   
3 Eckdaten der Stadt Ludwigshafen am Rhein  
   
3.1 Die Stadt Ludwigshafen am Rhein ist eine kreisfreie Stadt nach § 7 GemO und 

gleichzeitig Verwaltungssitz des die Stadt umgebenden Rhein-Pfalz-Kreises.  Sie ist 
eines der fünf Oberzentren des Landes Rheinland-Pfalz. 
 

Ludwigshafen am Rhein ist nach Mainz die zweitgrößte Stadt des Landes 
Rheinland-Pfalz und nach Mannheim die zweitgrößte Stadt der Metropolregion 
Rhein-Neckar. 
 

 

3.2 Die Organe der Stadt  
 
waren im Verlauf des Jahres 2010 
 

 

 die Oberbürgermeisterin Frau Dr. Lohse,   
 der Bürgermeister Herr Zeiser,   
 die Beigeordnete Frau Prof. Dr. Reifenberg,   
 der Beigeordnete Herr Merkel bis 20.06.2010,  
 der Beigeordnete Herr Dillinger ab 21.06.2010,  
 der Beigeordnete Herr van Vliet.   
  

und der Gemeinderat. 
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 Der Gemeinderat setzt sich nach 
Parteien gegliedert wie folgt 
zusammen: 
 

 
 

 

3.3 Der Aufbau der Stadtverwaltung  
 
Die Stadtverwaltung ist in 5 Dezernate gegliedert, die wiederum in 33 Bereiche 
unterteilt sind. Hinzu kommen 5 Büros der Dezernenten bzw. der 
Oberbürgermeisterin sowie der Personalrat. Eine Sonderstellung nimmt der 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) ein, der ein Eigenbetrieb mit eigener 
Rechnungsführung und Rechnungslegung ist. 
 
Näheres kann folgendem Diagramm (Stand 01.07.2010) entnommen werden: Ein 
aktuelles Diagramm kann Seite 36 entnommen werden. 
 

 

 
   
3.4 Stadtgebiet/Stadtfläche  
  

Die Fläche des Stadtgebietes von Ludwigshafen beträgt 77,68 km2 (Kaiserslautern 
139,72 km2, Koblenz 105,02 km2, Landau 82,94 km2, Mainz 97,75 km2, Neustadt 
a.d.W. 117,10 km2, Trier 117,14 km2).  
 
Das Stadtgebiet ist daher verhältnismäßig klein. Die daraus sich ergebenden 
Einschränkungen bei den Stadtentwicklungen liegen auf der Hand. 
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 Daneben gibt es folgende Schulen 
 sechs Gymnasien, 
 zwei integrierte Gesamtschulen, 
 zehn Realschulen sowie 
 eine Vielzahl von Grund-, Haupt- und Förderschulen. 

 
Im berufsbildenden Bereich (aber auch bei den Gymnasien) stellt Ludwigshafen 
das Schulangebot für einen Großteil der Vorderpfalz, ohne dass ein adäquater 
finanzieller Ausgleich stattfindet. 
 

 

 Auch kulturell ist Ludwigshafen ein Zentrum, das nicht nur von den eigenen Bürgern 
angenommen wird.  
 
Die wichtigsten Einrichtungen sind: 

 Theater im Pfalzbau, 
 Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz,  
 Bürgermeister-Ludwig-Reichert-Haus (Stadtbibliothek/Kunstverein), 
 Ernst-Bloch-Zentrum mit Bloch-Archiv, 
 Stadtmuseum Ludwigshafen (Stadtgeschichte), 
 Wilhelm-Hack-Museum. 

 

 

3.7 Partnerschaften 
 

 

 Die Stadt Ludwigshafen am Rhein unterhält Partnerschaften mit folgenden Städten: 
 Pasadena (Kalifornien), seit 1948 
 Lorient (Frankreich), seit 1963 
 London Borough of Havering (Vereinigtes Königreich), seit 1971 
 Sumgait (Aserbaidschan), seit 1987 
 Dessau (seit 1. Juli 2007 Dessau-Roßlau) (Sachsen-Anhalt), seit 1988 
 Antwerpen (Belgien), seit 1999 

Mit Gaziantep (Türkei) schloss Ludwigshafen 2009 einen Freundschaftsvertrag. 
 

 

4 Vermögens- und Finanzlage 
 

 

4.1 Zusammenfassende Darstellung 
 

 

 Grundsätzliches zur Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Lage der Stadt 
kann den Haushaltsreden des Stadtkämmerers entnommen werden, die als Anlage 
1 beigefügt ist. 
 

Anlage 1 

4.1.1 Bilanz 
 

 

 Die Bilanz zum 31.12.2010 weist ein positives Eigenkapital in Höhe von 
882.802.801,69  EURO aus. 
 
Das Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr u. a. aufgrund des Jahresfehlbetrages 
von 67.967.923,43  EURO vermindert. 

 

   
 Das Vermögen der Gemeinde betrug 

 
 

 zum 31.12.2010 zum 31.12.2009

Anlagevermögen 2.352.459.149,40 EURO 2.370.706.592,37 EURO

Umlaufvermögen 62.048.634,05 EURO 105.466.502,53 EURO

zusammen 2.414.507.783,45 EURO 2.476.173.094,90 EURO

-61.665.311,45 EURO
verringert.
Somit hat sich das Vermögen gegenüber dem Vorjahr um
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 Der Rückgang beruht vor allem aus Abschreibungen i.H.v. 50.076.580,96 EURO.  
 
Näheres kann dem Anhang zum Jahresabschluss entnommen werden. 
 

 

 Das Vermögen ist belastet mit Verbindlichkeiten und Rückstellungen:  
   
 zum 31.12.2010 zum 31.12.2009

Verbindlichkeiten 1.089.984.892,30 EURO 1.087.992.670,37 EURO

Rückstellungen 252.387.050,82 EURO 247.491.000,00 EURO

zusammen 1.342.371.943,12 EURO 1.335.483.670,37 EURO

 
Verbindlichkeiten und Rückstellungen um 6.888.272,75 EURO
erhöht.

Zum vorhergehenden Haushaltsjahr haben sich die

 

 

 Die Erhöhung der Verbindlichkeiten ergibt sich insbesondere aus dem Saldo der 
erhöhten Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme und der Verringerung bei den 
sonstigen Verbindlichkeiten. 
 
Näheres kann dem Anhang zum Jahresabschluss entnommen werden. 

 

   
4.1.2 Ergebnisrechnung  
   
 In der Ergebnisrechnung sind die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und 

Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen 
nicht mit Aufwendungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung 
nichts anderes zugelassen ist. Die Ergebnisrechnung ist in Staffelform aufzustellen.  
 
Den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse 
der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres 
gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu 
erläutern. Erhebliche außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind hinsichtlich 
ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern (§ 44 GemHVO). 
 

 

 Gesamtüberblick der Ergebnisrechnung 
 

 

 Die Ergebnisrechnung 2010 schloss mit einem Fehlbetrag von 67.967.923  EURO 
ab. Auch ohne die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen und Sonderposten  

von 24.996.739 EURO. 
 

 
 
 
 

 Fehlbetrag 2010 67.967.923  EURO  
 - Abschreibungen - 50.076.581  EURO  
 + Sonderposten + 7.105.397 EURO  
 Bereinigter Fehlbetrag 24.996.739 EURO  
  

Der Fehlbetrag liegt um 21.453 TEUR unter dem im Ergebnishaushalt geplanten 
Jahresfehlbetrag.  
 
Gegenüber dem  extrem schlechten - Haushaltsvorjahr 2009 hat sich der 
Jahresfehlbetrag um 82.954 TEUR verringert. 
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 Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Haushaltsvorjahr / dem Planansatz 

resultiert hauptsächlich aus Mehrerträgen bei den Steuern, insbesondere bei 
der  Gewerbesteuer. 

 

     
4.1.3 Finanzrechnung  
   
 Gegenüber dem aktuellen Nachtrag hat sich der Saldo der ordentlichen und 

außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um 46.530 TEUR positiver als geplant 
entwickelt, ist allerdings weiter negativ.  
 
Somit stehen keine selbst erwirtschafteten Finanzmittel zur Verfügung, die  zur 
Investitionsfinanzierung eingesetzt und insoweit die geplante Kreditfinanzierung der 
Investitionen vermindern könnten. 
 
Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr hat sich der Saldo der ordentlichen und 
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO um 
114.711 TEUR verbessert, d.h. der negative Saldo ist um diesen Betrag geringer 
geworden. 
 

 

4.1.4 Haushaltsausgleich 
 
Für den Haushaltsausgleich im Rahmen der Jahresrechnung gelten nach § 18 Abs. 
2 GemHVO folgende Regeln: 
 

 

 Der Haushalt ist in der Rechnung ausgeglichen, wenn: 
 

1. die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus 
Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist, 

 
2. in der Finanzrechnung unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus 

Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 
Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen 
Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen 
Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind, und 

 
3. 

auszuweisen ist.  
 

 

 Danach wurde der Haushaltsausgleich nicht erreicht. 
 
Die unter Ziffer 1 und 2 genannten Voraussetzungen  für einen Ausgleich des 
Haushaltes in  

 der Ergebnisrechnung und in 
 der Finanzrechnung 

wurden verfehlt. 
 
Lediglich in der Bilanz besteht noch ein positives Eigenkapital. Bei einem (zu 
erwartenden) weiteren defizitären Verlauf der Haushaltswirtschaft wird dieses 
Eigenkapital allerdings in absehbarer Zeit verbraucht sein. 
 

 

 Aufgrund des für 2011 beschlossenen Haushaltsplans, der allgemeinen 
wirtschaftlichen und sozialen Lage sowie der aufoktroyierten gesetzlichen Zwänge 
ist davon auszugehen, dass der Haushaltsausgleich auch in den folgenden 
Haushaltsjahren nicht erreicht werden kann. 
 

 

 Die Fehlbeträge haben sich seit dem Jahr 1993 bis 2010 wie folgt entwickelt: 
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Die Summe der bis 2010 aufgelaufenen Fehlbeträge beträgt 674.758 TEUR (mehr 
als 1,3 Milliarden DM, ohne die investiven Schulden). 
 
Die laufenden Erträge des Jahres 2010 (448.653 TEUR) betragen 66,5 % dieser 
aufgelaufenen konsumtiven Schulden. 
 

 

4.2 Darstellung der Vermögens- und Finanzlage im Einzelnen anhand der Bilanz 
 

 

4.2.1 Anlagevermögen  
 

 

4.2.1.1 Allgemeines 
 

 

 Die Veränderung des Anlagevermögens resultiert im Wesentlichen aus: 
 

 

  Haushaltsjahr 
TEUR 

Haushaltsvorjahr 
TEUR 

 

 Investitionen 42.241 39.529  
 planmäßigen Abschreibungen 44.845 43.250  
 außerplanmäßigen Abschreibungen 5.231 0  
 Anlagenabgängen 16.904 3.292  
 Zuschreibungen 6.208 7.006  
   
4.2.1.2 Investitionen 

 
 

 Die wesentlichen Investitionen des Jahres 2010 können dem Anhang des 
Jahresabschlusses unter C 1.2.3 ff. entnommen werden. Die Auszahlungen im 
Rahmen der Investitionstätigkeit haben sich in den Jahren 2009 und 2010 wie folgt 
entwickelt: 
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Zum Haushaltsvorjahr haben sich die Investitionen um 10.675 TEUR  verringert. 
 
Die geplanten Investitionen in Höhe von 67.320 TEUR konnten im Haushaltsjahr 
nur in Höhe von 37.543 TEUR durchgeführt werden, da sich aufgrund der 
Witterungsbedingungen die Bauausführungen zeitlich verzögerten. Die Investitionen 
werden in den Haushaltsfolgejahren fertiggestellt. Dies bedeutet aber auch, dass 
erhebliche Mittel in das Haushaltsjahr 2011 übertragen und finanziert werden 
müssen. 
 

 

 Die geplante Aufnahme der Investitionskredite konnte daher unterschritten 
werden, da die Investitionen noch nicht voll zur Ausführung kamen. Die nicht 
aufgenommenen Kredite dienen allerdings zur Finanzierung der übertragenen 
Mittel. 
 

 

 Die Finanzierung der Investitionen erfolgte aus: 
 

 

 

 

   
 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 37.543 TEUR standen somit 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 20.197 TEUR gegenüber, so dass 
17.346 TEUR durch die Aufnahme von Investitionskrediten gedeckt werden 
mussten. 
 
Tatsächlich wurden Kredite i.H.v. 21.827 TEUR aufgenommen, das übersteigt die 
oben ermittelte Summe um 4.479 TEUR. Insoweit wurden konsumtive Auf-
wendungen durch Investitionskredite gedeckt. Andererseits waren im Jahr 2009 
Kredite im Betrag von 2.920 TEUR zu wenig aufgenommen worden, so dass sich 
dieses Problem relativiert.  
 
Es ist kaum möglich die Kreditaufnahme so zu steuern, dass keine Abweichungen 
zwischen dem aufgenommen Betrag und dem tatsächlichen Bedarf entstehen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Die zugesagten Investitionszuwendungen für die Investitionen des 
Haushaltsjahres (27.246 TEUR) kamen in 2010 nur in Höhe von 9.011 TEUR zur 
Auszahlung. Die restlichen zugesagten Mittel werden in den Folgejahren gemäß 
dem jeweiligen Baufortschritt kassenwirksam. Bei verzögerter Auszahlung oder 
verspätetem Mittelabruf erfolgte eine Vorfinanzierung durch die Stadt über 
Liquiditätskredite. 
 

 

 Die geplante Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen in Höhe von 
6.695 TEUR konnte nur in Höhe von 2.549 TEUR realisiert werden. Es handelt sich 
dabei vor allem um die wiederkehrenden Ausbaubeiträge.  
 

 

 Es besteht zum Bilanzstichtag weiterhin ein Instandhaltungsstau an verschie-  
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denen Gebäuden und an der Infrastruktur. Dafür wurde eine Rückstellung für 
unterlassenen Bauunterhalt i.H.v. 18.619 TEUR gebildet.  
 
Die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen wurden gegenüber dem 
Vorjahr um 4.156 TEUR reduziert, insbesondere weil die Rückstellung für die 
Hochstraße Süd erfolgswirksam aufgelöst wurde, weil aus heutiger Sicht keine 
wertmindernden bzw. die Nutzungsdauer des Bauwerkes verkürzenden Schäden 
bekannt sind. 
 
Trotzdem konnten aufgrund der angespannten Haushaltslage erforderliche 
Instandhaltungen nicht durchgeführt werden. Einzelheiten sind dem Anhang zum 
Jahresabschluss unter C 3.4 zu entnehmen. 
 

4.2.1.3 Abschreibungen 
 

 

 In den Abschreibungen sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 5,2 
Mio. EURO enthalten. Näheres ist im Anhang des Jahresabschlusses unter C 1.2.3 
dargestellt. 

 

   
4.2.1.4 Kennzahlen zum Anlagevermögen 

 
Anlageintensität / Anlagenquote 
 
ermittelt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen der Gemeinde. 
 

 

 Die Anlageintensität beträgt 97,0 % (Vorjahr 95,3 %). Dies ist zurückzuführen auf 
die Verringerung der Forderungen um ca. 44 Mio. EURO.  
 

 

 Die Nettoanlagenintensität  
 
ermittelt den Anteil des Nettoanlagevermögens an der Summe des bereinigten 
Vermögens der Gemeinde. 
 
Die Nettoanlagenintensität  beträgt 88,8 % (Vorjahr 88,0 %). Dies ist 
zurückzuführen auf den hohen Anteil des Infrastrukturvermögens von 1.220 Mio. 
EURO  am Anlagevermögen. 
 

 

 Der Anlagenabnutzungsgrad  
 
beschreibt den Anteil des Sachanlagevermögens, der bereits abgeschrieben wurde. 
Ein hoher Anlagenabnutzungsgrad deutet darauf hin, dass in naher Zukunft 
Investitionen anstehen, wenn das Sachanlagevermögen dauerhaft erhalten werden 
soll. 
 
Der Anlagenabnutzungsgrad des abnutzbaren Sachanlagevermögens (einschl. 
Grundstücke)  beträgt 3,8 %. 
 

 

 Der Anlagendeckungsgrad 
 
zeigt an, wie viel Prozent des Nettoanlagevermögens mit Eigenkapital finanziert 
sind. 
 

Die Anlagendeckung I beträgt 37,5 % (Haushaltsvorjahr = 41,0 %). Die Anlagen-
deckung II (inkl. Sonderposten) beträgt 46,0 % (Haushaltsvorjahr = 48,6 %).  

 

  
Der Langfrist-Deckungsgrad I 
 

zeigt an, wie viel Prozent des Bruttoanlagevermögens (zuzüglich langfristigem 
Umlaufvermögen) langfristig finanziert sind. 
 
Die Langfristdeckung I beträgt 16,5 % (Haushaltsvorjahr = 16,2 %).  
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 Der Restbuchwert  
 

des Anlagevermögens zum Bilanzstichtag ist wie folgt finanziert (in TEUR): 
 

 

  Haushaltsjahr 
2010 

Haushalts- 
vorjahr 

 

 1. Restbuchwert des 
Anlagevermögens 

2.352.459 2.370.707 
 

 2. Sonderposten 199.248 180.894  
  Zuwendungen    
  Ertragszuschüsse      
 3. Verbindlichkeiten aus Investitions-

krediten 
388.747 

385.045 
 

 4. Liquiditätskredite zur 
Vorfinanzierung von Zuwendungen 
und Ertragszuschüssen   

Wird in künftigen Jahren dargestellt  

 

 5. Finanzierungsinstrumente, die 
Kreditaufnahmen wirtschaftlich 
gleichkommen 

 

 6. Finanzierung aus dem 
Eigenkapital 
(Bewertungsgewinn) 1.764.464 1.804.768 

 

   
4.2.1.5 Voraussichtliche künftige Entwicklung des Anlagevermögens 

 
 

 Die Gemeinde plant in den folgenden Jahren Investitionen in erheblichem Umfang. 
Dies sind im Wesentlichen: 
 

 

 1. Ausbau der Hochstraße Nord  
 2. Brandschutz und Sanierung des Rathauses  
 3. Umbau der Stadtbibliothek (EU-Mittel)  
 4. Sanierung der Erich-Kästner-Schule  
 5. Sanierung der BBS Wirtschaft I, Rheinschule  
 6. Ausbau der Brunckstraße zwischen Friesenheimer Straße und Ruthenstraße  

(2. BA) 
 

 7. Hochwasserschutz Parkinsel  
 8. Sanierung Georgensschule  
  

Inwieweit alle Maßnahmen in vollem Umfang durchgeführt werden können, bleibt 
abzuwarten. Die Ansätze werden im Rahmen der künftigen Haushaltsberatungen 
beschlossen 

  

   
4.2.2 Umlaufvermögen  
   
 Immobilien, die zum Verkauf stehen sind in Höhe von 7,9 Mio. EUR vom 

Anlagevermögen in das Umlaufvermögen umgegliedert worden. 
 

 

 Die Verwaltung rechnet in 2011 mit einem Veräußerungserlös des 
Umlaufvermögens in Höhe von 1.058 TEUR. Aus den Verkäufen wird ein 
Buchwertgewinn von 526 TEUR erwartet. 
 

 

 Aufgrund der Lage auf dem Immobilienmarkt rechnet der Bereich Immobilien im 
Folgejahr mit Verkaufserlösen des Umlaufvermögens in Höhe von 1.000 TEUR. 

 

   
4.2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  
   
 Forderungen aus gewährten Zuwendungen werden regelmäßig nicht mit dem 

Erhalt der Bescheide kassenwirksam.  
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Bis zum Zahlungseingang sind die Forderungen von der Gemeinde über einen 
Liquiditätskredit vorfinanziert. 
 

 

 Der Wertberichtigungssatz beträgt im Verhältnis zum Nominalwert der gesamten 
Forderungen 18,2 % (Haushaltsvorjahr = 10,9 %). 
 
Die Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr ist begründet durch den 
Rückgang der Steuerforderungen um ca. 30 Mio. EURO und den Anstieg der 
Wertberichtigungen um 2,2 Mio. EURO. 

 

   
 Kennzahlen zu den Forderungen  
   
 Das Verhältnis zwischen öffentlich-rechtlichem Forderungsbestand zum Bilanz-

stichtag und den im Haushaltsjahr veranlagten öffentlich-rechtlichen Entgelten, 
Steuern und ähnlichen Abgaben beträgt 14,9 % (Haushaltsvorjahr = 40,9 %). Die 
Differenz ist durch die besondere Struktur der Gewerbesteuerpflichtigen in 
Ludwigshafen bedingt. 
 

 

 Das Verhältnis zwischen privatrechtlichem Forderungsbestand zum 
Bilanzstichtag und den im Haushaltsjahr veranlagten privatrechtlichen Entgelten 
beträgt 22,0 % (Haushaltsvorjahr = 70,2 %). Die Veränderung gegenüber dem 
Haushaltsvorjahr ist begründet durch den Ausgleich von offenen Posten aus dem 
Jahr 2009 im Jahr 2010. 
 

 

4.2.4 Liquide Mittel 
 

 

 Der Bestand an liquiden Mitteln beruht grundsätzlich aus Kontokorrentguthaben bei 
Banken und geringfügigen Barbeständen. 

 

   
4.2.5 Schulden 

 
 

 Man unterscheidet 
 

 investive Schulden, die längerfristig zur Finanzierung von Investitionen 
aufgenommen werden und 

 konsumtive Schulden (Kredite zur Liquiditätssicherung), die kurzfristig (zurzeit 
höchstens für fünf Jahre) zur Deckung laufender Aufwendungen dienen. 

 
Die Schulden durch Kreditaufnahme sind in der Bilanz -

 
 

 

4.2.5.1 Investive Schulden  
   
 In der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2010 waren insgesamt 26.007.310 EURO als 

Kreditermächtigung vorgesehen. Davon waren  
 

 1.719.100 EURO als zinslose Landesdarlehen im Rahmen des 
Konjunkturprogrammes II nicht genehmigungsbedürftig und 

 4.000.000 EURO nicht genehmigungsfähig, weil sie nicht für die Finanzierung 
von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen waren. 

 
Im Rahmen der Genehmigung des 2. Nachtragshaushaltes 2010 hat die 
Aufsichtsbehörde daher eine Kreditgenehmigung i.H.v. 20.297.210 EURO 
ausgesprochen. 
 
Die Höhe der Kreditaufnahme blieb im 3. Nachtragshaushalt 2010 unverändert. 
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 Insgesamt standen daher für eine Kreditaufnahme zur 
Verfügung. 

 
22.007.310 

 
EURO 

 

  
Für aus dem Jahr 2009 übertragene Haushaltsmittel 
standen aus dem Vorjahr als nicht aufgenommene, 
genehmigte Kredite zur Verfügung 
 

 
 
 

10.169.695 

 
 
 

EURO 

 

 Insgesamt also 32.177.005 EURO 
 

 

  
Davon wurden im Jahr 2010  tatsächlich aufgenommen 

  
21.827.198 

 
EURO 

 

  
so dass zur (Teil-)Deckung der nach 2011 übertragenen 
Haushaltsmittel zur Verfügung standen: 

 
 

10.350.807 

 
 

EURO 

 

  
Stand der investiven Schulden 
 

 

 Der Stand der investiven Schulden aus der Aufnahme von 
Krediten betrug Ende 2009  
 

 
385.045 

 
TEUR 

 

 hinzuzurechnen sind Neukreditaufnahmen i.H.v.  
abgezogen werden Tilgungen i.H.v. 

21.837 
-18.121 

TEUR 
TEUR 

 

  
Daraus ergibt sich der neue Stand der investiven Schulden 
von 

 
 

388.747 

 
 

TEUR 

 

  
Vergleiche hierzu Seite 27 des Anhanges zum Jahresabschluss.  
 

4.2.5.2 Schulden aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 
 

 

 Im Jahr 2010 war der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung durch § 4 
der Haushaltssatzung auf 800 Mio. EURO festgelegt.  2010 wurde dieser Betrag zu 
keiner Zeit  überschritten.   
 
Der Höchststand der Kredite zur Liquiditätssicherung betrug am 31.12.2010  
639.619 TEUR (21.12.2009: 615.091 TEUR). 

 

   
4.2.5.3 Gesamtneuverschuldung  
   
 Im Jahr 2010 wurden daher insgesamt folgende Kredite neu aufgenommen bzw. 

getilgt: 
 

 

 
 

 
 

 

  
Die investive Neuverschuldung im Jahr 2010 beträgt  

 
3.707 

 
TEUR 

 

 Die konsumtive Neuverschuldung im Jahr 2010 beträgt  
(Lt. Bilanz 24.528 TEUR; die Differenz ergibt sich durch die 
Umgruppierung negativer Bankbestände)  

 
 

23.900 

 
 

TEUR 

 

 Insgesamt haben sich die Schulden aus der Aufnahme von 
Krediten um 

  
27.607 

 
TEUR 

 

 erhöht.  
   
 Schulden bzw. Verpflichtungen  im weiteren Sinne sind auch die Verpflichtungen 

aus Sonderfinanzierungen oder Bürgschaften (vgl. unter 4.4). 
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4.2.5.4 Sonderkredite  

 
 

 Für Zwecke der Stadtentwicklung bzw. für bestimmte Erschließungsgebiete können 
nach Absprache mit der Aufsichtsbehörde Sonderkredite aufgenommen werden, die 
zur Zwischenfinanzierung dieser Maßnahmen dienen. Nach Vermarktung dieser 
Gebiete sind die Veräußerungserlöse umgehend zur Tilgung der entsprechenden 
Maßnahmen zu verwenden. Im Jahr 2010 wurden solche Sonderkreditaufnahmen 
weder veranschlagt noch Sonderkredite aufgenommen.  
 
Daneben gibt es Sonderkreditaufnahmen im Rahmen des Konjunkturprogrammes II 
für zinslose Landeskredite. Diese bedürfen nicht der Genehmigung durch die 
Aufsichtsbehörde. Im Jahr 2010 wurden 763.223 EURO für den Pfalzbau, die 
Volkshochschule und für Kindertagesstätten aufgenommen. 
 

 

4.2.5.5 Sonderfinanzierungen 
 

 

 Zur Entlastung des Haushaltes benutzt die Stadt für Investitionen bei finanziellem 
Vorteil die Möglichkeit der Sonderfinanzierung.  
 
Diese Sonderfinanzierungen besitzen kreditähnlichen Charakter und müssen 
daher durch die Aufsichtsbehörde genehmigt werden (§ 103 Abs. 6 GemO). Sie 
belasten künftige Haushalte mit Zahlungen für den Kapitaldienst. 
 

 

 Im Rahmen der Doppik werden die laufenden Zahlungen für 
Sonderfinanzierungen 
getrennt nach Zinszahlungen und Tilgung im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt 
verbucht. In der Bilanz werden sie als Verbindlichkeiten dargestellt. Bei den 
Sonderfinanzierungen handelt es sich um: 
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4.2.5.6 Kennzahlen zur Verschuldung  
   
 Der Verschuldenskoeffizient  

 
beträgt 1,52 % (Haushaltsvorjahr = 1,38) 
 
Der Koeffizient gibt die Relation von Fremdkapital zu Eigenkapital wieder 
(Verschuldungskoeffizient = Fremdkapital : Eigenkapital x 100). 
 
Die negative Entwicklung ist zurückzuführen auf die Eigenkapital-Verringerung von 
68,0 Mio. EURO durch den Verlust des Jahres 2010. 

 

   
 Der Verschuldungsgrad  

 
stellt das Verhältnis zwischen Fremdkapital und Eigenkapital dar 
(Verschuldungsgrad = Fremdkapital : Gesamtkapital x 100). Er beträgt 55,3 % 
(Haushaltsvorjahr= 53,7 %). 
  

 

 Der Verschuldungsgrad steigt durch eine ständige Kreditaufnahme. Ein hoher 
Verschuldungsgrad weist auf die starke Abhängigkeit der Gemeinde von ihren 
Gläubigern hin. Je höher die Verschuldung einer Gemeinde ist, desto größer ist 
auch die von ihr zu tragende Kapitallast. Ein hoher Verschuldungsgrad schränkt 
die Gemeinde bei ihrer Aufgabenerfüllung ein und kann daher auch als Indikator für 
die Lebensqualität in der Gemeinde herangezogen werden. 
 

 

 Der Entschuldungsgrad  
 
In Ludwigshafen am Rhein gibt es keine Einzahlungsüberschüsse, die zu einer 
Entschuldung beitragen könnten. 

 

   
 Nettotilgung von Liquiditätskrediten 

 
Die Nettotilgung ergibt sich aus der Formel 
 
(Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten  Einzahlungen aus der 
Aufnahme von Liquiditätskrediten): Liquiditätskredite x 100) 
 
Die Nettotilgung von Liquiditätskrediten ist zurzeit nicht möglich, es werden im 
Gegenteil ständig neue Fehlbeträge aufgehäuft, die durch weitere Liquiditätskredite 
finanziert werden müssen. 
 
Allerdings ist im Rahmen des geplanten Kommunalen Entschuldungsfonds 
(KEF-RP
vorgesehen. Diese Tilgung wird zu je einem Drittel vom Land, aus dem 
Landesfinanzausgleich und von der Stadt selbst finanziert. 
 
Es bleibt abzuwarten, inwieweit dieser KEF-RP zu einer tatsächlichen Netto-
Entschuldung führt, da der Schuldenabbau durch den KEF-RP durch den Aufbau 
neuer Schulden/Fehlbeträge konterkariert wird.  
 

 



Seite 22 
 

 
Stadt Ludwigshafen am Rhein; Bereich Finanzen 

Rechenschaftsbericht 2010 
 

 
4.2.6 Rückstellungen  
   
 Bezüglich der Rückstellungen vgl. Anhang des Jahresabschlusses unter C 3. 

 
 

4.2.7 Rücklagen  
 

 

 Die aus zweckgebundenen Veräußerungserlösen und Beiträgen nicht verbrauchten 
Beträge wurden der allgemeinen Rücklage als Bestandteil des Eigenkapitals 
zugeführt. 
 
Zum Stand Ende 2009 betrug diese Rücklage 22.814 TEUR. 
 
Die Rücklagen waren zur Finanzierung (bei der Veranschlagung und der 
Abrechnung) von investiven Maßnahmen (Ausbau-, Erschließungsmaßnahmen, 
Altlastenbeseitigung u.ä.) gedacht. 
 
Nachdem diese Rücklagen nicht zahlungswirksam aufgelöst werden können, ist der 
gedachte Zweck entfallen. Die Rücklagen wurden daher beim Abschluss 2010 den 
Sonderposten und der Kapitalrücklage zugeführt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

4.2.8 Eigenkapitalentwicklung und Eigenkapitalquote  
   
 Seit Einführung der Doppik zum 01.01.2009 konnten die Jahresfehlbeträge der 

doppischen Haushaltsjahre 2009 und 2010 nicht ausgeglichen werden. Sie sind in 
den nächsten fünf Haushaltsjahren auszugleichen. 
 

 

 Das Eigenkapital der Gemeinde verringerte sich im Haushaltsjahr 2010 um 88.010 
TEUR aufgrund des im Haushaltsjahr erwirtschafteten Jahresergebnisses in Höhe 
von 67.968 TEUR sowie der Rücklagen, die zu den Sonderposten umgebucht 
wurden. 
 

 

 Die Eigenkapitalquote zeigt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Sie 
errechnet sich wie folgt: 
 
Eigenkapitalquote = Eigenkapital + Sonderposten : Gesamtkapital (Bilanzsumme) x 
100 
 
Im Jahr 2010 beträgt die Eigenkapitalquote 44,6 % (Haushaltsvorjahr = 46,3 %). 
 
Der Rückgang ist durch den Fehlbetrag 2010 bedingt. Die Entwicklung wurde 
trotzdem positiv beeinflusst durch verstärkte Erträge bei den Steuern, insbesondere 
bei der Gewerbesteuer. 
 

 

4.3 Darstellung der Finanzlage der Gemeinde anhand der Finanzrechnung 
 

 

 
 

In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. 
Einzahlungen dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch 
Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. 
 
Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres 
gegenüberzustellen. 
 
Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind hinsichtlich ihres Betrags 
und ihrer Art im Anhang zu erläutern (§ 45 GemHVO). 
 

 

 In folgender Übersicht wird dem Ergebnis des Jahres 2010 der Haushaltsansatz 
2010 gegenübergestellt. Außerdem wird das Ergebnis 2009 mit dem Ergebnis 2010 
verglichen: 
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verbesserte Einzahlungssituation bei den Steuern zurückzuführen. Die zu 
erwartende Steigerung der Auszahlungen im Sozialbereich wurde durch 
entsprechende Einzahlungen kompensiert. Insbesondere aufgrund der steigenden 
Verlustvorträge sind die Auszahlungen für Zinsen (moderat) gestiegen.  
 

 

 Die Investitionen wurden aufgrund von Bauverzögerungen und der 
abzuarbeitenden hohen Mittelübertragungen aus dem Jahr 2009 nicht im geplanten 
Umfang durchgeführt. Näheres siehe unter 4.2.1.2. 
 

 

 Hinsichtlich der Aufnahme von Krediten vgl. 4.2.5.  
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4.4 Haftungsverhältnisse/Bürgschaften 

 
 

 Das Gemeinderecht (§ 104 GemO) erlaubt den Gemeinden die Übernahme von 
Bürgschaften nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben; es schreibt jeweils eine  
Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde vor.  
 
Die sich aus den übernommenen Bürgschaften ergebenden Verpflichtungen bzw. 
Restvaluten betrugen Ende 2010   393.654  TEUR.  
 

 
 
 
 
 
 

 Im Wesentlichen bestehen Bürgschaften für Unternehmen, an denen die Stadt 
beteiligt ist. Sie dienen dort zur Erlangung günstiger Kreditkonditionen, was über 
niedrige Entgelte vor allem den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt zugutekommt. 
 
Für folgende Einrichtungen wurde Bürgschaften gewährt: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Im Vergleich zum vorhergehenden Haushaltsjahr haben sich die Restschulden bei 
den Haftungsverhältnissen um 21.587 TEURO erhöht. 
 

 



Seite 25 
 

 
Stadt Ludwigshafen am Rhein; Bereich Finanzen 

Rechenschaftsbericht 2010 
 

 
4.5 Finanzinstrumente/Schuldenmanagement 

 
 

 Zinsmanangement bedeutet die aktive Beteiligung am Zinsmarkt mittels Derivaten 
und Verhandlungen auf der Basis der bekannten Daten des Zinsmarktes.  
 
In einem aktiven Zins- und Schuldenmanagement spielen zunehmend auch 
derivative Instrumente wie beispielsweise Swaps, Caps und Floors oder  Forward 
Rate Agreements eine Rolle zur Realisierung von Zinseinsparpotentialen.  
 
Die finanzwirtschaftliche Bedeutung von Derivaten ergibt sich daraus, dass die 
Kommune nicht mehr an einmal akzeptierte Zinskonditionen gebunden ist, d.h. dass 
schon heute niedrige Zinsen zur Umschuldung von Krediten einsetzen, die erst in 
späteren Jahren fällig werden und langfristige in kurzfristige Zinsbindungen 
umwandeln oder - je nach Situation - umgekehrt.  
 
Aufgrund des aktiven Zinsmanagements wurden Zinseinsparungen in Höhe von 
ca. 2,7 Mio. EURO  erzielt: 
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5 Ertragslage der Gemeinde 

 
 

5.1 Allgemeines  
   
 Die Entwicklung der Ertragslage der Gemeinde spiegelt sich in der 

Ergebnisrechnung wieder. In der Ergebnisrechnung werden die Ertrags- und 
Aufwandsstruktur der Gemeinde dargestellt sowie besondere Ereignisse des 
Haushaltsjahres, die das Jahresergebnis beeinflusst haben, z. B. außerplanmäßige 
Abschreibungen, besondere Erträge aus Wertpapieren. 
 
Anhand der nachfolgenden Kennzahlen werden die erzielten Erträge und 
vorgenommenen Aufwendungen näher analysiert. Dadurch können Aussagen zu 
Ertragsrisiken, gestiegenen Aufwendungen, Einsparungen u. ä. sowie über 
vorzunehmende Gegenmaßnahmen getroffen werden 
 

 

5.2 Zusammengefasstes Ergebnis 
 

 

 In folgender Übersicht wird dem Ergebnis des Jahres 2010 der Haushaltsansatz 
2010 gegenübergestellt. Außerdem wird das Ergebnis 2009 mit dem Ergebnis 2010 
verglichen: 
 

 

 
   
 In der Ergebnisrechnung wird ein negatives laufendes Ergebnis aus 

Verwaltungstätigkeit in Höhe von 35.020 TEUR (Haushaltsvorjahr = 125.048 TEUR) 
ausgewiesen. 
 

 

 Es wird belastet durch Zins- und sonstige Finanzaufwendungen / erhöht durch Zins- 
und sonstige Finanzerträge in Höhe von 37.976 TEUR (Haushaltsvorjahr = 41.932 
TEUR). Die positive Veränderung zum Haushaltsvorjahr resultiert aus der 
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Abgrenzung von Zinszahlungsterminen. 
 

 Per Saldo verbleibt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -67.967 TEUR 
(Haushaltsvorjahr = -150.921 TEUR). Die positive Veränderung zum 
Haushaltsvorjahr resultiert vor allem aus der verbesserten Steuersituation, 
besonders bei der Gewerbesteuer. 
 
Die außerordentlichen Erträge des Jahres 2009 in Höhe von 95 TEUR können bei 
der Betrachtung vernachlässigt werden. 

 

   
 Für die folgenden Haushaltsjahre wird aufgrund der immer weiter steigenden 

Belastungen im Sozialbereich sowie bei den Zinsaufwendungen dauerhaft ein 
Jahresfehlbetrag erwartet. Die Auswirkungen der Schuldenkrise in Europa und der 
sich daraus evtl. ergebenden Rezession sind noch nicht abzuschätzen. 
 

 

5.3 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge  
   
 Im Jahresüberschuss sind die folgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen 

und Erträge enthalten: 
 

 

 nicht zahlungswirksame Aufwendungen    
  Abschreibungen -50.076 TEUR  
  Zuführungen zu Rückstellungen -8.715 TEUR  
  Aufwand Abgang Vermögen -5.361 TEUR  
  Wertberichtigung Forderungen 

nicht zahlungswirksame Erträge 
-2.201 TEUR  

  Auflösungen von Rückstellungen 6.319 TEUR  
  Auflösungen von Sonderposten 7.104 TEUR  
  Zuschreibungen zum Anlagevermögen (Finanzanlagen) 2.260 TEUR  
  Ertrag aktivierter Eigenleistungen 2.117 TEUR  
  Buchwertgewinn Vermögensveräußerung 4.636 TEUR  
 Saldo -43.917 TEUR  
   
5.4 Kennzahlen zur Ertragslage  
   
5.4.1 Steuern  

 
 

 Die Steuern, insbesondere die Realsteuern sowie die Anteile an der Einkommen- und der 
Umsatzsteuer, stellen die wichtigsten Erträge der Stadt dar: 
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 Der Anteil der Steuern (brutto) pro Einwohner beträgt 1.682 EURO. Gegenüber 

dem sehr schlechten Haushaltsvorjahr hat sich der Anteil um 674 EURO erhöht.  
 
Der Anteil der Steuern zu laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 
60,7 % (Haushaltsvorjahr = 50,8 %). 
 
Die positive Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr beruht vor allem auf 
erhöhten Gewerbesteuererträgen. 

 

   
5.4.2 Finanzausgleich  
   
5.4.2.1 Finanzkraft 

 
 

 Die Einzahlungen/Auszahlungen im kommunalen Finanzausgleich beruhen im 
Wesentlichen auf der sogenannten Finanzkraft der Gemeinden. Für das Jahr 2010 
sind die Zahlungen des 4. Quartals 2008 bis zum 3. Quartal 2009 maßgebend. Hier 
war die Finanzkraft infolge der geringen Gewerbesteuereinzahlung sehr niedrig, im 
3. Quartal 2009 musste sogar Gewerbesteuer zurückgezahlt werden. 
 
Trotzdem zählt  die Stadt Ludwigshafen aufgrund der reinen Finanzkraft zu den 

 Gemeinden. Dabei bleibt unberücksichtigt, dass dem 
gerade bei den  kreisfreien Städten ein überverhältnismäßig großer Bedarf im 
Sozialbereich und bei den Kosten der Infrastruktur gegenübersteht. 
 
Die Finanzkraft betrug im Jahr 2010   166.549 TEUR (Vorjahr: 213.341 TEUR). Sie 
wird wie folgt berechnet: 
 

 

 

 

 

  
Beim Vervielfältiger der Gewerbesteuer werden die jeweils für die 
Gewerbesteuerumlage geltenden Prozentpunkte abgesetzt, um so bei der 
Finanzkraftberechnung rechnerisch nur die Netto-Gewerbesteuer zu 
berücksichtigen. 
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Wie man erkennt beruht die für 2010 maßgebende Finanzkraft auf Daten der Jahre 
2008 und vor allem 2009, die insgesamt ertragsmäßig schlecht waren und die 
Finanzkraft niedrig hielten. Daher erhielt die Stadt trotz der verhältnismäßig guten 

-
Schlüsselzuweisung) und musste außerdem geringere Umlagen zahlen (siehe 
unten).  
 

5.4.2.2 Schlüsselzuweisung 
 

 

 Aufgrund der relativ geringen für das Jahr 2010 maßgebenden Finanzkraft erhielt 
die Stadt Ludwigshafen  

 -
Einwohner  

 -  
 die Investitionsschlüsselzuweisung. 

 
Diese Schlüsselzuweisungen werden wie folgt berechnet: 
 

 

 
  

Der Anteil der Schlüsselzuweisungen zu laufenden Erträgen aus 
Verwaltungstätigkeit beträgt 4,4 % (Haushaltsvorjahr = 3,7 %). 
 
Die Investitionsschlüsselzuweisung durfte laut Weisung der Aufsichtsbehörde 
nicht zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden, sondern nur zur 
Ergebnisverbesserung. 

 

   
5.4.2.3 Umlagen im Rahmen des Finanzausgleiches 

 
 

 Die Stadt Ludwigshafen zahlt 
 

 Finanzausgleichsumlage, 
 Bezirksverbandsumlage, 
 Umlage für den Fonds "Deutsche Einheit" und 
 Umlage an die Zentrale Verwaltungsschule in Mayen. 
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Von besonderer Bedeutung ist die Finanzausgleichsumlage. Sie wird berechnet, 
in dem die Pro-Kopf-Finanzkraft der Stadt mit der des Landes verglichen wird. Der 
Differenzbetrag wird mit der Einwohnerzahl von Ludwigshafen multipliziert und 
durch 10 dividiert (bzw. davon 10 % errechnet). 

   
 

 

Künftig soll der Umlagesatz von bisher 
einheitlich 10 % wie folgt gestaffelt werden: 
 

 
 
Auch hier wird die Stadt Ludwigshafen als 
sogenannte  Gemeinde 
voraussichtlich wieder benachteiligt.  
 
In den Haushaltsplanungen 2011 ff. ist 
bereits ein Umlagesatz von 12 v.H. 
berücksichtigt. 
 
Aufgrund der verbesserten Ertragslage in 
den Jahren 2010 und 2011 sowie der o.g. 
Gesetzesänderung ist künftig mit erheblich 
höheren Umlagebeträgen zu rechnen. 
 

 

5.4.3 Personal- und Versorgungsaufwendungen 
 

 

 Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen in den letzten 
Jahren stellt sich wie folgt dar (in TEUR): 
 

 

 

 

 
 

  
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen hatten einen Anteil von 28,1 % am 
gesamten ordentlichen Aufwand. 
 
Näheres kann dem Anhang des Jahresabschlusses unter Buchstabe J  

entnommen werden. 
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5.4.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
   
 Erläuterungen enthält der Anhang des Jahresabschlusses 

 
 

   
5.4.5 Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung 

 
 

 Die Entwicklung der Aufwendungen der sozialen Sicherung stellt sich im Detail wie 
folgt dar: 
 

 

 

 

 

   
 Die Aufwendungen der sozialen Sicherung hatten im Jahr 2010 einen Anteil am 

gesamten ordentlichen Aufwand von 
 

 

 brutto 30,9 %,  
 netto (nach Abzug der Erträge der sozialen Sicherung) 16,9 %.  
    
 Weitere Erläuterungen enthält der Anhang des Jahresabschlusses unter Buchstabe 

J   
 

 

5.4.6 Abschreibungen 
 

 

 Die durchschnittliche Abschreibungsquote beträgt 2,0 % (Haushaltsvorjahr  = 1,8 
%). 
 
Die Abschreibungsquote errechnet sich, in dem die planmäßigen Abschreibungen 
durch das Anlagevermögen geteilt und mal 100 genommen werden. 
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5.4.7 Zinsaufwand 

 
 

 Aufgrund der ständig kumulierenden Fehlbeträge und der dadurch bedingten 
zusätzlichen Aufnahme von Liquiditätskrediten steigen die Zinszahlungen ständig. 
 
Die absolute Höhe der Zinsen wird dabei noch durch die gute Zinssituation positiv 
begünstigt. Es bleibt abzuwarten, wie lange diese Situation noch andauert. 
 
Die Zinsen haben sich wie folgt entwickelt (in Mio. EURO): 
 

 

 Jahr Betrag Erläuterung 
 

 

 2008 30,9  
 

 

 2009 41,9 Bis zur Einführung der Doppik wurden die Zinszahlungen im 
Rahmen von Sonderfinanzierungen (ca. 6 Mio. EURO) als 
Mietaufwendungen gebucht. 

 

 2010 38,0 Der Zahlungsrückgang gegenüber dem Haushaltsvorjahr 2009 
ist auf die moderate Zinssituation zurückzuführen. 

 

     
 Der Anteil des Zinsaufwands pro Einwohner beträgt ca. 264 EURO 

(Haushaltsvorjahr ca. 240 EURO). 
  

 

6 Verlauf der Haushaltswirtschaft 
 

 

6.1 Nachtragshaushaltspläne 
 

 

 Im Jahr 2010 wurden drei Nachtragshaushaltspläne erlassen. Näheres ergibt sich 
aus Anhang 2.  
 

Anhang 2 

6.2 Haushaltsüberschreitungen 
 

  

 Wegen dringender Bedürfnisse oder unabweisbarer Ausgaben im Sinne von § 100 
Abs. 1 GemO waren 2010 bei verschiedenen Haushaltsansätzen folgende  
Überschreitungen nötig: 
 

 

 a) im Ergebnishaushalt 1.734.840 EURO  
 b) bei den investiven Maßnahmen des Finanzhaushaltes 6.007.750 EURO  
   
 Alle über-  oder außerplanmäßigen Ausgaben sind vom zuständigen 

Entscheidungsträger nach  § 100 Abs. 1 GemO genehmigt worden. 
 

 

6.3 Einführung des Benchmarkprozesses 
 

 

 Bei der Stadt Ludwigshafen am Rhein finden seit Jahren Haushaltskonsolidierungs-
runden statt, deren insgesamt bemerkenswerte Ergebnisse allerdings durch 
zusätzliche Ausgaben/Aufwendungen bzw. verringerte Einnahmen/Erträge mehr als 
kompensiert werden. 
 
Im Jahr 2007 wurde (noch auf kameraler Basis) Benchmarkprozess
begonnen. Das bedeutete, dass auf zunächst beschränkten Handlungsfeldern die 
finanziellen Aufwendungen bzw. Ergebnisse verschiedener Städte verglichen 
wurden. Die bewerteten und um Sonderfaktoren bereinigten besten oder mittleren 
Ergebnisse wurden den betroffenen Einrichtungen als Ziel vorgegeben. 
 
Es wurden für den Benchmarkprozess 10 Handlungsbereiche ausgewählt und ein 
Benchmarkpotential von 18,6 Mio. EURO beschlossen. Dieses Potential sollte in 
Stufen innerhalb eines 5-Jahres-Zeitraumes erreicht werden.  
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Im Rahmen der geplanten Einführung des kommunalen Entschuldungsfonds für 
Rheinland-Pfalz (KEF-RP) hat die Stadt Ludwigshafen einen eigenen 
Konsolidierungsanteil von jährlich 11 bis 12 Mio. EURO zu erbringen. 
 
Der Benchmarkprozess kann daher nur ein Baustein eines gemeinsamen größeren 
Konsolidierungsprogrammes sein. 
 

6.4 Haushaltssperre 
 

 

 Mit Verfügung vom 17.06.2010 wurden die Sachaufwendungen der 
Ergebnishaushaltspositionen 
 EH 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      (Konten 52xxxxx) 
 EH 18  Sonstige laufende Aufwendungen  (Konten 56xxxxx) 

in Höhe von 30 % gesperrt. 
 

 

 Ausgenommen, d.h. nicht gesperrt waren folgende zentral bewirtschaftete 
Aufwendungen und Auszahlungen:  
 

 

 

   
 Von den insgesamt gesperrten Mitteln i.H.v. 23.067.254 EURO (einschl. Nachtrag) 

wurden 3.406.909 EURO nicht freigegeben. Dieser Betrag kann zumindest 
teilweise als durch die Haushaltssperre eingesparte Mittel angesehen werden.  
 
Allerdings ist zu hinterfragen, ob und inwieweit nicht freigegebene Mittel trotzdem 
ausgegeben wurden. 
 

 

6.5 Übertragung von Haushaltsermächtigungen  
 

 

 § 17 GemHVO regelt die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln: 
 

 

 (1) Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts 
sind ganz oder teilweise übertragbar, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch 
Haushaltsvermerk bestimmt ist. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden 
Haushaltsjahres verfügbar. Auch bei unausgeglichenem Ergebnishaushalt kann ein der 
Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Ansätze für ordentliche Aufwendungen für 
übertragbar erklärt werden. Satz 3 gilt sinngemäß für ordentliche Auszahlungen. 

(2) Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen bis zur 
Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen 
längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der 
Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Werden Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die 
Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen. 

(3) Absatz 1 gilt entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen 
Aufwendungen und Auszahlungen. Absatz 2 gilt entsprechend für Ermächtigungen zu 
überplanmäßigen und außerplanmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. 

(4) Sind Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, 
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bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung 
des Zwecks und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für 
ihren Zweck verfügbar. 

(5) Sollen Ermächtigungen übertragen werden, ist dem Gemeinderat eine Übersicht der 
Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den jeweiligen Teilergebnishaushalt und den 
jeweiligen Teilfinanzhaushalt des Haushaltsfolgejahres zur Beschlussfassung vorzulegen. Die 
Übertragungen sind im Jahresabschluss im Plan-Ist-Vergleich der jeweiligen 
Teilergebnisrechnung und der jeweiligen Teilfinanzrechnung gesondert anzugeben. Durch die 
Übertragung der Ermächtigungen erhöhen sich die Ermächtigungen der betreffenden Posten des 
entsprechenden Teilhaushalts des Haushaltsfolgejahres. 

   
 Bei den Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist bei der Übertragung 

zu beachten, dass auch die Deckung der Auszahlung (noch nicht erhaltene 
Landeszuweisungen, nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung) gesichert 
ist, damit der Kreditrahmen nicht erweitert werden muss. 
 
Die Aufsichtsbehörde hatte für das Haushaltsjahr 2010 einen Kreditrahmen von 
brutto 26.007 TEUR genehmigt. Davon wurden tatsächlich 21.827 TEUR 
aufgenommen, so dass 4.180 TEUR zur Finanzierung der übertragenen 
Haushaltsermächtigungen zur Verfügung standen. 
 
Die Übertragungen müssen vom Stadtrat genehmigt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
6.6 Verpflichtungsermächtigungen 

 
  

 Verpflichtungsermächtigungen ermöglichen die Eingehung von Verpflichtungen, die 
erst in späteren Jahren zu kassenmäßigen Ausgaben führen. 
 

 

 Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2010 hat Verpflichtungsermächtigungen von 
33.570.000 EURO vorgesehen. 
 

 

 Der Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde unterliegen 
Verpflichtungsermächtigungen nur dann, wenn sie in folgenden Jahren zur 
Kreditaufnahme führen.  Zu genehmigen waren daher 13.874.000 EURO. Dies 
geschah mit Verfügung vom 08.09.2010 (Genehmigung des 1. Nachtrages 2010). 

 

   
 Insgesamt sind den Bewirtschaftungsstellen 11.620.000 EURO zur Verfügung 

freigegeben worden.  
 
Tatsächlich wurden Verpflichtungen im Gesamtbetrag von 3.333.300 EURO 
begründet. Sie sollen alle im Jahr 2011 zahlungswirksam werden. 

 
 
 

 
 

   
 Aus den Jahren 2009 und früher werden im Jahre 2010 

Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 79.510 EURO  kassenwirksam. 
 

 

7 Vorgänge nach dem Schluss des Haushaltsjahres 
 

 

 Nach § 49 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO müssen Vorgänge nach dem Schluss des 
Haushaltsjahres, die von besonderer Bedeutung sind, im Rechenschaftsbericht 
angegeben werden. Vorgänge sind dann von besonderer Bedeutung, wenn mit 
ihnen eine andere Darstellung der Lage der Gemeinde verbunden gewesen wäre, 
hätten sie sich bereits vor Ablauf des Haushaltsjahres vollzogen.  
 
Die Darstellung besonderer Vorgänge, ermöglicht eine frühzeitige Reaktion oder 
korrigierende Einflussnahme im laufenden Haushaltsjahr. Außer einer - finanziell 
bei weitem nicht genügenden - mäßigen wirtschaftlichen Erholung Anfang 2011 
sind hier keine Vorgänge zu vermerken, soweit sie örtlich bezogen sind. 
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8 Teilhaushalte 
 

 

 Entsprechend den gemäß § 4 aufgestellten Teilhaushalten sind Teilrechnungen, 
gegliedert in Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung, aufzustellen. 
 
Es wurden folgende Teilhaushalte auf der Basis der Verwaltungsorganisation 
(institutionelle Gliederung nach § 4 Abs. 2 GemHVO)  eingerichtet: 
 

  

 
  

Den in der Teilergebnisrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die 
Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des 
Haushaltsjahres gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang 
angegeben und zu erläutert. 
 

 

9 Prognosebericht 
 

 

 Grundsätzliches kann den Haushaltsreden des Kämmerers zum Haushalt 2010 und 
2011 entnommen werden, die als Anlage 1 beigefügt ist. 
 
Das Jahr 2010 hat  im Ergebnis besser abgeschlossen als vorgesehen. Die positive 
Tendenz bei den Steuererträgen setzt sich im bisher abgelaufenen Jahr 2011 
infolge der (zumindest für Deutschland) günstigen Konjunkturlage fort.  
 
Ob diese Entwicklung Bestand hat, ist aufgrund der fortgesetzten Banken- und 
Schuldenkrise zweifelhaft.  
 
Erfahrungsgemäß muss auch von weiteren Steigerungen bei den Aufwendungen 
für soziale Sicherheit und bei den Zinsaufwendungen ausgegangen werden. 
 
Trotzdem muss der eingeschlagene Weg der Haushaltskonsolidierung in kleinen 
und möglichst auch größeren Schritten unbeirrt fortgesetzt werden. Es darf nicht 
das Gefühl der Vergeblichkeit der unternommenen Maßnahmen auftreten. 
 
Auch die Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds für Rheinland-Pfalz 
(KEF-RP) zwingt die Stadt Ludwigshafen einen eigenen Konsolidierungsanteil von 
jährlich 11 bis 12 Mio. EURO zu erbringen, weil sonst die 2/3-
Ergänzungsfinanzierung durch das Land und den kommunalen Finanzausgleich 
nicht fließt. 

 
Anlage 1 
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10 Risikobericht 

 
 

 Künftige Chancen sind zurzeit schwer auszumachen. Risiken birgt die globale 
Wirtschafts- und Finanzlage, insbesondere die Lage auf dem internationalen 
Finanzmarkt, die durch Überschuldung ganzer Staaten und durch 
Vertrauensschwund geprägt ist. 
 
Es besteht die Gefahr, dass sich dies auch auf die Realwirtschaft auswirkt. Die 
Wirtschaft von Deutschland und insbesondere auch die Wirtschaft in Ludwigshafen 
ist exportorientiert. Durch Rezession und Inflation wegbrechende Märkte stellen 
somit eine große Gefahr dar. 
 
Schon jetzt zeigt sich eine größere Zurückhaltung der Banken bei der Kreditvergabe 
an die Stadt Ludwigshafen. 
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Anlagen 
 

 
 

 Zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
Anlage 1: Auszug aus der Haushaltsrede 2010 des Stadtkämmerers 

  
Das Ausmaß der Betroffenheit übersteigt weiter alles bisher Dagewesene. Die Rückkehr zu stabileren Einnahmen dauert 
länger. Ludwigshafen wird, - wie viele andere deutsche Städte, insbesondere die Industriestädte -, Defizite in bisher nicht 
gekanntem Ausmaß hinnehmen müssen. Der Schuldenberg erreicht schwindelerregende Höhen. Wir sind, bildlich 
gesprochen, mittendrin in der Eiger-Nordwand. 
 

ausbaden. Ich komme detailliert darauf zurück. 
 
Erlauben Sie, z
alle Verwaltungen im Lande im Vollzug Neuland. Trotz aller Schulungen haben alle damit Probleme, sei es mit der 
Zuordnung von Ausgaben und der Frage, was ist Erhaltungsaufwand, dann Ergebnishaushalt, was Herstellungsaufwand, 
dann Finanzplan. 
 

-
das zentrale und dezentrale doppische Verbuchen von Zahlungsvorgängen.  
 
Insgesamt macht die Doppik deutlich mehr Arbeit als das kamerale System. 
 
Es ist schon interessant, dass das so fortschrittliche Land Baden-Württemberg seinen Städten erlaubt die Doppik erst bis 
2017 einzuführen. Wobei zusätzlich zu kritisieren ist, dass es keine bundeseinheitlichen Struktur-, Produkt- oder 
Kontenvorgaben gibt und die Vergleichbarkeit von Zahlen und Inhalten zukünftig immer unmöglicher wird. 
 
In einem ausführlichen Vorbericht zu Beginn des Haushaltes, - auf den ich verweise -, hat Ihnen Herr Hofmann, der 
Leiter der Kämmerei, neben den Zahlen auch die Grundzüge der kommunalen Doppik nochmals ausführlich erläutert.  
 
Für die neuen Mitglieder im Rat an dieser Stelle ein wichtiger Lese-  
 
Bei der Darstellung der Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen im Ergebnis- bzw. 
Finanzhaushalt werden verschiedene Vorzeichen verwandt. 
 
Im Ergebnishaushalt / Ergebnisplan werden  

 die Erträge als Minuszahlen und 
 die Aufwendungen positiv dargestellt. 

Wenn das Gesamtergebnis daher als positive Zahl erscheint, ist es leider ein Fehlbetrag. 
 
Im Finanzhaushalt / Finanzplan erscheinen 

 die Einzahlungen als positive Zahlen und 
 die Auszahlungen negativ, 

also gerade umgekehrt. 
 
Nun zu den Zahlen des Haushaltes: Sie haben das originäre Jahresdefizit des Ergebnishaushaltes für 2010 in Höhe von 

bis 2013 werden, wenn sich die Einnahmen nicht spürbar erholen, nicht viel besser.  
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127,66  171,25 Ansatz 2013

132,50 174,63  Ansatz 2012

136,84 177,00  Ansatz 2011

137,97175,31Ansatz 2010

130,17  169,20  Ansatz 2009

abzüglich Abschreibungen 
zzgl. Sonderposten

mit Abschreibungen

Voraussichtliche zahlungswirksame 
Jahresergebnisse

Voraussichtliche JahresergebnisseJahr

 
 

 
 
Dass es vielen anderen deutschen Städten, insbesondere auch den rheinland-pfälzischen, genauso geht, zeigt, dass die 
Probleme nicht hausgemacht sind. Die Mitgliederversammlung des Städtetages Rheinland-Pfalz hat am 29. Oktober 
2009 in Ludwigshafen einstimmig die Ihnen vorliegende Resolution beschlossen. Unisono sind die Oberbürgermeister 
nicht mehr bereit, Systemungerechtigkeiten im Finanzausgleich und Lastenübertragungen, - von wem auch immer -, 
ohne die zugehörigen Finanzmittel hinzunehmen. Die Defizite der Städte im Lande sind mittlerweile so groß, dass wir 2,5 
zusätzliche Finanzausgleiche bräuchten, den derzeitigen Defizit-Stand abzutragen. Von kommunaler Selbstverwaltung, 
im Sinne von Artikel 28 Abs. 2 GG und Artikel 49 Abs. 1 Landesverfassung Rheinland-Pfalz, kann keine Rede mehr sein. 
Eine Verfassungsklage drängt sich auf, sie wird derzeit im Städtetag ernsthaft geprüft. 
 
Die Resolution ist quasi Hilferuf und Anklage zugleich. Dennoch müssen wir unsere Hausaufgaben weiter selbst machen. 
Wer von Anderen fordert, muss  um seriös zu sein  auch Eigenanstrengungen nachweisen können. Mit unseren 
jahrelangen dokumentierten Bemühungen können wir dies leicht. Nur, der Schuldenberg ist trotzdem gigantisch und die 
steigende Zinslast zwingt zu weiterem Handeln und auch zu unpopulären Maßnahmen; Schönwetter-Politik geht jetzt 
nicht mehr. 
 
A
wir der Verpflichtung, den Konsolidierungsdruck hoch zu halten. Wir dürfen unsere Lasten nicht einfach nachfolgenden 
Generationen hinterlassen. 
 
Bester Beleg unseres fortgesetzten Bemühens, ist, nach mehreren Sparrunden seit 1992/93, der neue, in Rheinland-
Pfalz und darüber hinaus, erstmalige Einstieg in Kosten- und Aufwand-Benchmarks, d. h. dem intensiven 
Zahlenvergleich mit mehreren anderen Städten. 
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vertiefenden Prüfung. Die übrigen Bereiche mit einem weiteren Potential von 7,4  Mio. hat der Stadtvorstand am 
29.09.2009 ebenfalls zur Detailbearbeitung in die Dezernate gegeben. 
 
Erfolgreich werden wir hier nur sein können, wenn es bei Verwaltung und Politik eine Offenheit für neue Konzepte, und 

. 
 

neueren Erkenntnissen müssen wir Antworten finden, die auch unserer finanziellen und wirtschaftlichen Gesamtsituation 
Rechnung tragen. 
 
Vorgenannte Benchmark-Zahlen und eine Umsetzungsvorgabe sind im Haushalt bei den betroffenen Produkten 
dargestellt. Zusätzlich werden wir eine gesonderte Dokumentation aufbauen, die die Einzelergebnisse entsprechend 
nachweist, und die auch geeignet ist in der Verwaltung den Druck aufrecht zu halten. 
 
Lassen Sie mich an dieser Stelle etwas zu der nicht abreisenden Diskussion um den Koalitionsvertrag der neuen 
Bundesregierung aus CDU/CSU und FDP sagen. 
 

für die Kommunen bundesweit betragen: 
 

 
 
Welche am Freitag im Bundestag mehrheitlich beschlossenen Sofortmaßnahmen schon 2010 umgesetzt werden sollen, 
zeigt das folgende detaillierte Schaubild: 
  
Obwohl man zu kommunalem Nachteil im Rahmen der letzten Unternehmenssteuerreform von Schwarz/Rot, ab 
01.01.2008 die Gewerbesteuer-Messzahl, d. h. den Multiplikator bei der Steuerermittlung, von 5,5 auf 3,6 gesenkt und 
die Städte und Gemeinden damit rund 1/3 der Aufkommen verloren haben, wird uns die dafür damals beschlossene 
Kompensation durch das sog. Wachstumsbeschleunigungs-Gesetz ab 2010 nun wieder ausgehöhlt; die steuerliche 
Erosion geht damit weiter. 
 
Bei der Zinsschranke sollen höhere Freigrenzen eingeführt, die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter und 
der Hinzurechnungssatz bei Immobilienmieten soll erhöht werden, usw. 
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Am meisten getroffen, - wenn es so kommen sollte -, werden die, für die die Gewerbesteuer die stärkste Einnahmequelle 
ist. 
 
Was die Unternehmenssteuern mittel- und langfristig angeht, soll eine Kommission Vorschläge für eine Neuordnung 
prüfen.  
  
Wir müssen hier genau aufpassen, denn wegen der gestiegenen Arbeitslosigkeit und insbesondere der Kurzarbeit wird 

2,0 Mio. weniger im Nachtrag 2009, und nochmals 2 Mio. weniger in 2010, das tut weh. 
 
Ein Zuschlag, - so der Text -, mit Hebesatzrecht auf die Einkommenssteuer birgt die Gefahr weiterer negativer 
Veränderungen. 
 
Wir haben aus Entwicklungen der Vergangenheit eine schwächere Einkommens- und Sozialstruktur als der Landkreis 
oder die Kommunen der Vorderpfalz. Einen Hebesatz auf die Einkommensteuer als Ersatz für die Gewerbesteuer 
könnten wir noch so erhöhen, es würde nichts Vergleichbares herauskommen. In den Wohngemeinden vor der Stadt 
niedrigere, bei uns höhere Hebesätze, würde nur die Stadtflucht beschleunigen. 
 
Die Formulierung im Koalitionsvertrag entstammt übrigens fast wörtlich, einem Vorschlag der Bertelsmann-Stiftung, dort 

en im Jahre 2003 wurde er verworfen, da er 
keinen gesicherten Ersatz für die Gewerbesteuer bietet und zugleich die Bürger erheblich belastet. 
 
Ob der einzige konzeptionelle Ansatz, der uns bei einer Reform helfen würde, nämlich die Lohnsumme dort wo die 
Produktion und die unternehmensspezifischen Infrastrukturlasten zu tragen sind, bei der Verteilung des Aufkommens an 
Einkommensteueranteilen zugrunde zu legen, so zustande kommt, daran habe ich deshalb Zweifel, weil ich weiß, dass 
dagegen die Mehrheit des flachen Landes wieder Sturm laufen wird. 
 

s 
Ergebnis der Klausur der Bundesregierung vom 17.11.2009 schon ab 2010, bedeutet für den 15 %-igen Kommunalanteil 

-Pfalz wären davon mit etwa 235 Mio. (5 %) wir 
%) betroffen; zusätzliche schmerzhafte Wenigereinnahmen.  

 
Außerdem würde über den niedrigen Landesanteil, - 21 % des Landesaufkommens an der Einkommensteuer fließt in die 
Finanzausgleichsmasse -, auch diese gemindert und wären die Kommunen zusätzlich betroffen; ich komme darauf 
zurück.  
 
Es ist leider so, jede Reform gleich von welcher Regierungsmehrheit in den letzten 15  20 Jahren hat die Städte und 
Gemeinden und uns in Ludwigshafen auf der Einnahmeseite geschwächt.  
 
Eine Einführung der Umsatzsteuer bei der Abfallbeseitigung würde, so erste Berechnungen aus unserem 
Wirtschaftsbetrieb, trotz aller Vorsteuerabzugseinrechnungen, für die Bürger zu einer Verteuerung von rund 10 % führen.  
 
Es bleibt zu hoffen, dass dies alles am Ende doch nicht so umgesetzt wird und sich über die Länderregierungen die 
Vernunft durchsetzt. 
 

verständigt, eine Lösung ohne Grundgesetzänderung anzustreben. Ziel ist, die bisherige Zusammenarbeit von örtlichen 
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Arbeitsämtern und Kommunen bei der Betreuung von Langzeitarbeitslosen bzw. Hartz-IV-Empfängern prinzipiell 
beizubehalten, aber formal zu trennen. 
 
Näheres ist noch nicht bekannt; es bleibt abzuwarten, ob hier nicht auch Mehraufwand und Kosten auf uns zukommen.  
 
Fazit: Die Einen sind zuständig für die Erleichterungen, die Anderen, denen man die Lasten lässt, aber die Einnahmen 
nimmt, müssen sich das Geld auf anderem Wege wieder von den Bürgern holen und haben den Ärger vor Ort; das ist 
große Politik.  
 
Dennoch dürfen wir uns d n lassen, auch wenn uns die 
Probleme überwiegend von außen gemacht werden. 

onsolidieren anstrengen kann wie man will, wegen 
ständiger Lastenübertragungen aber nicht vom Fleck kommt, man frustriert wird und das Gefühl hat, dass alles 
vergeblich ist. 
 
Man muss dennoch handeln, denn jeder gesparte Euro ist in der Zukunft eine Zins- und Abtragungslast weniger, der 
Berg wäre sonst noch höher. 
 
Es gibt eine Reihe von Punkten, die uns schon in den letzten Jahren und insbesondere auch in 2010 mit erheblichem 
Mehraufwand, zum Teil Millionenbeträgen, treffen. Einige will ich beispielhaft nennen. 
 
Da wären zunächst die Kosten der Unterkunft. Sie steigen wegen zunehmender Fallzahlen, und weil der Bund 2010 nur 

Mio. Netto, von 2  
 

25.300.00012.900.00038.200.000Ansatz 2011

25.300.00012.900.00038.200.000Ansatz 2010*

21.674.80012.325.20034.000.000Ansatz 2009

19.546.99612.758.86432.305.860RE 2008

18.496.41114.148.65332.645.064RE 2007

NettobelastungErträge
(Zuschüsse Bund /Land)

GesamtaufwandJahr / Bezeichnung

 
 
Das Schaubild zeigt die Lastensteigerung von Jahr zu Jahr. 
 
Den Bundesanteil analog zur Entwicklung der Zahl der Hartz-IV-Haushalte in den Vorjahren anzupassen, eine Formel 
noch von der schwarz/roten Vorgängerregierung ist falsch, weil dies in Krisenzeiten doppelt belastend wirkt: nämlich 
Fallzahlensteigerung und steigender Stadtanteil.  
 
Durch Tariferhöhungen und gesetzliche Aufgabenübertragungen haben wir erhebliche Kostensteigerungen im 
Personalbereich
allgemeinen Verwaltung ständig Stellen unbesetzt lassen, bzw. abbauen; das werden sie bei den Stellenplanberatungen 
sehen. 
 
Im KiTa-Bereich, wo wir nach Bundes- und Landesvorgaben absehbar auch die Zweijährigen aufnehmen sollen, und 
Gebührenfreiheit ab dem letzten KiTa-Jahr besteht, erhalten wir pauschalierte Landeserstattungen, das heißt keinen 
Echtkostenausgleich. Auch hier bleiben rund 400.000,-- bis 500.000,-- für uns pro Jahr zusätzlich zu tragen. 
 
Von der einmal zugesagten Drittellösung bei den Investitionen (1/3 Bund, 1/3 Land, 1/3 Kommunen) ist wenig zu spüren. 
63.900,--  400.000,- 

teil der politischen 
Versprechungen. 
 
Im Jugendbereich steigen zudem die Kosten für die Eingliederungshilfe. Von 1,99 Mio. 2009 auf 2,43 Mio. 2010, wieder 
440.000,--  
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Im gesamten Jugendbereich haben wir (mit den KiTas) statt 48,33 Mio. wie in diesem Jahr, in 2010 mit 50,88 Mio. rund 
2,55 Mio. mehr aufzubringen. 
 
Der Sozialbereich hat eine Lastensteigerung von 5,16 Mio. 2009 = 90,82, 2010 = 95,98 Mio., wobei neben den schon 
genannten Lastenerhöhungen bei den KdU, insbesondere die steigenden Aufwendungen für die Grundsicherung, von 
8,0 auf 8,5 Mio., ins Gewicht fallen. 
 

153,1 Mio.55,697,52013

139,1 Mio.48,390,82009

Dem Gesamtaufwand stehen auch Erträge (Erstattungen, Kostenbeteiligung Dritter usw. gegenüber):

151,6 Mio.54,697,02012

150,1 Mio.53,696,52011

146,9 Mio.50,996,02010

Gesamtaufwand 
Kinder- und
Jugendhilfe

Grundsicherung, Sozialhilfe und 
sonstige Leistungen

Jahr

(Nettolast Stadt  85,0 Mio.)66,6 Mio.2012

(Nettolast Stadt  86,5 Mio.)66,6 Mio.2013

(Nettolast Stadt  83,5 Mio.)66,6 Mio.2011

(Nettolast Stadt  82,4 Mio.)64,5 Mio.2010

(Nettolast Stadt  76,7 Mio.)62,4 Mio.2009

 
 
Unsere gesamten Netto-, d. h. Allein-Aufwendungen zur sozialen Sicherung, steigen nach Abzug aller Erstattungen von 
76,7 2009, auf 82,4 Mio. 2010, also um 5,7 Mio. und sind,  wie überall -, weiter fortschreitend in den folgenden Jahren. 
 
Gegen uns steigt im Jahre 2010 auch die vor Jahresfrist von Schwarz/Rot noch beschlossene Erhöhung der 
Gewerbesteuerumlage, also des abzuführenden Anteils an der Gewerbesteuer, von 66 Hebesatzpunkten 2009, auf 71 

 
 
Hinzu kommen noch viele Einzelpunkte im Verlauf eines Jahres, die man erst auf den zweiten Blick sieht, z. B. 
verstärkter Kontrollaufwand aus dem novellierten Waffenrecht, zusätzliche Aufklärungs- und Dokumentationspflichten im 
Einwohner- und Meldebereich, verstärkte Kontrollpflichten im Kinder- und Jugendbereich, usw. 
 
Die für Bund und Länder ab 2011 beginnende Schuldenbremse birgt zudem die Gefahr der weiteren Befrachtung der 
Kommunen mit politischen Versprechungen. Die kommunalen Spitzenverbände sind sensibilisiert und werden ein 
Augenmerk auf zusätzliche Verschiebe-Bahnhöfe haben.  
 
Vom Land erwarte ich, dass man grundsätzlich, und auch hier, über den Bundesrat unsere Interessen verstärkt und mit 
Nachdruck vertritt. 
 
Was erheblich weh tut, sind die steigenden Zinslasten durch den Verlustvortrag aus früheren Jahren und aus dem 
negativen Ergebnis 2009. 3,6 Mio. beträgt allein die Erhöhung von 2009 auf 2010, statt 41,4, 45 Mio., über 123.000,-- 
täglich, mit schnell steigender Tendenz. 
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Entwicklung des Zinsaufwandes 

 
 
Dass wir uns für alle Umschuldungen bzw. Zinsverlängerungen in 2010, schon jetzt in der Niedrigzinsphase die 
Zinsquoten gesichert haben, zeigt unser Sparbemühen; am Grundproblem der hohen Verschuldung ändert dies aber 
wenig. 
 
Die Zinses-Zins-Spirale, - ich verweise auf die Steigerungen bis 2013, auf 53,8 Mio. -, beschleunigt die Schuldenfalle in 
der wir uns leider befinden. 
 
All dies darf aber nicht dazu führen, dass wir resignieren, sondern vor diesem Hintergrund bedarf es erst recht verstärkter 
Eigenbemühungen. 
 
Der eingeleitete Benchmark-Prozess ist die Fortsetzung unserer schon abgearbeiteten Konsolidierungskonzepte seit 
1992; ich habe diese wiederholt erklärt und dargelegt. 
 

 Zusätzlich reagieren wir neben dem Benchmarkprozess mit weiteren Stellenreduzierungen in der Kernverwaltung; 
müssen aber gesetzlich verpflichtet bei der Feuerwehr, im KiTa-Bereich usw. weitere Mitarbeiter einstellen.  

 reagieren mit der Aufgabe des Melmbades und der Rücknahme der Badeerlaubnis am Stricklerweiher, 
Begütenweiher und Großpartweiher; 

 mit dem Stopp bzw. der Verschiebung geplanter Investitionen, für die dann keine Darlehen notwendig werden; 
 mit Organisationsprüfungen in der ganzen Verwaltung; 
 mit Zielvereinbarungen mit Bereichsleitern, usw.  

 
Wir müssen aber auch die Erhöhung von Einnahmen angehen. 
 
Dazu zwingt uns § 93 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, insbesondere die Verwaltungsvorschrift zu § 93 GemO in 
Ziffer 6, dazu zwingt uns die Kommunalaufsicht der ADD Trier mit immer schärferen Auflagen. Ich verweise 
diesbezüglich auf die Haushaltsverfügungen der letzten Jahre, insbesondere die Verfügung zum Nachtrag 2009.  
 
Generell wird sich angesichts der hohen Defizite, - so die mündliche Ankündigung der ADD -, das Prüfungsverhalten 
2010 weiter verschärfen. Das heißt, wir müssen handeln. 
 
Deshalb schlagen wir vor: 
 

 ingt Mehreinnahmen von rund 2,0 Mio. pro 
Jahr; ein Durchschnittsgrundstück wird mit etwa 15,-- / 20,--  

 
 Beim Gewerbesteuer-Hebesatz stehen wir zur Vereinbarung mit der BASF weil und so lange sie uns Vorteile bringt. 

Wenn aber die CDU-FDP-Koalition, wie es im Koalitionsvertrag formuliert ist, die steuerliche Organschaft abschaffen 

quasi gezwungen über eine Erhöhung nachzudenken. 
 
 Die Vergnügungssteuersatzung müssen wir aufgrund aktueller Rechtsprechung ändern und ersetzen die 

maximal 12  
 
 Nachdem die Prostitution nach höchstrichterlicher Rechtsprechung als Gewerbe anerkannt ist, schlagen wir, -  auch 

aus Gleichbehandlungsgründen -, orientiert an einem Leitfaden der Finanzverwaltung Rheinland-Pfalz, und 
 
 dem Beispiel anderer Städte folgend, eine Pauschalbesteuerung von 5,--  
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 Die zur Erhebung notwendigen Daten und Informationen übernehmen wir von der Finanzverwaltung; mit rund 

150.000,--  
 
 Die seit Jahren unveränderten Pachtpreise für städtische Garten-/Pachtflächen sollen moderat erhöht und der 

tatsächlichen Nutzung entsprechend angepasst werden; erwartete Mehreinnahmen rund 50.000.-  
 
 Über die Erhöhung der Eintrittsgelder für Theater und Hack-Museum, auch wegen gestiegener 

Personalaufwendungen und der Zins- und Tilgungslasten aus der Sanierung, soll im Rahmen der 
Haushaltsberatungen nachgedacht werden. 

 
Für weitere Vorschläge aus dem Rat sind wir jederzeit offen. 
 
Die Gesamtzahlen des Ergebnishaushalts 2010 stellen sich wie folgt dar: 
 

 das Defizit beträgt  wie gesagt   
 - -

, weiter auf einem äußerst niedrigen Niveau; die Wirtschaftskrise und Sondereffekte wirken sich hier aus, 
 bei der Einkommensteuer geht es auch ohne Reformen aufgrund der Wirtschaftsflaute weiter rückwärts, wir rechnen 

nur noch mit 43,0 statt 47 Mio. ursprünglich in 2009, 
 unser Umsatzsteuer-Anteil  
 und an Öffentlich- -. 

 
Veränderungen, d.h. Verbesserungen gibt es bei den Schlüsselzuweisungen. Wegen unserer eingebrochenen 
St  
 

Minus sind Versbesserungen!)

 
 
Es gibt also leichte Verbesserungen, deutlich höhere Steuereinnahmen wären mir hier ehrlich gesagt, lieber. 
 
Die Kritik am Finanzausgleich, wie sie Frau OB und der Städtetag in der Resolution geäußert hat, ist dennoch berechtigt.  
 
Rheinland-Pfalz gibt von den im folgenden Schaubild dargestellten Landessteuereinnahmen, 21 % an die sog. Verbund- 
bzw. Finanzausgleichsmasse; das ist prozentmäßig z.T. mehr als andere Bundesländer.  
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Allerdings ist diese Summe, wegen der niedrigen Wirtschaftskraft  des Landes gegenüber z.B. Baden-Württemberg oder 
Bayern, deutlich niedriger. 
 
Wir erhalten mehrere verschiedene Zuweisungen. Schlüsselzuweisung B 1 ist ein Pro-Kopf-Betrag pro Einwohner in 

Investitionsschlüsselzuweisung wird pro Kommune gewährt als Hälfte des Unterschiedsbetrages zwischen einer 
errechneten Bedarfs- und einer Finanzkraftmesszahl.  
 
Welche Berechnungselemente es gibt, d.h. was in die Berechnung einfließt zeigt folgendes Schaubild: 
 

 
 

Unser Problem, - das Problem aller kreisfreien Städte im Lande -, ist nicht nur die geringere Wirtschaftskraft als andere 
Bundesländer, sondern die Verteilung. Der Flächenansatz benachteiligt die Städte und bevorteilt das flache Land. Und 
mit dem Ansatz für Familien- und Zivilangehörige ausländischer Streitkräfte mindert er zusätzlich unseren hohen 
Soziallastenansatz. Und da beim Hauptansatz nur die einfache, und nicht wie früher einmal eine gewichtete 
Einwohnerzahl eingerechnet wird, findet keine lastengerechte Verteilung auf die Ballungsräume mit ihren verdichteten 
Problemen statt. 
 
Wo ist hier z.B. ein Migrations-, oder ein Stadt-Umland-Ansatz. Dies ist die konkrete Kritik und hier gibt es 
Änderungsbedarf.  
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Der Innenminister hat beim Städtetag am 29.10.2009 im Pfalzbau zugesagt, über eine Reduzierung der Zweck-, 
zugunsten der allgemeinen Zuweisungen, und über eine andere Gewichtung des Soziallastenansatzes nachzudenken. 
Dies wäre ein richtiger Reformeinstieg.  
 
Die Städte erwarten, - weil die Defizite größtenteils fremdverschuldet sind , aber auch eine Entschuldungshilfe für 
Lastenübertragungen der letzten Jahre. In NRW und Sachsen-Anhalt wird derzeit ein solches Programm für notleidende 
Kommunen diskutiert. Mainz ist in diesen Fragen nun ebenfalls am Zuge.  
 
Niedergeschlagen im Defizit des Ergebnishaushaltes hat sich auch, dass wir, orientiert am doppischen Begriff des 

Bauunterhaltsmaßnahmen die wir früher im Vermögenshaushalt bzw. Finanzplan veranschlagt hätten, hierher umbuchen 
mussten. Sie haben zusätzlich zur Erhöhung des Jahresdefizites beigetragen. 
 
An einer Stelle haben wir gegenüber den Ansätzen der Vorjahre nicht gekürzt, nämlich bei den Zuschüssen an Vereine, 
Verbände, soziale Organisationen, usw. Den Tag des Ehrenamtes haben wir gerade gefeiert, das Ehrenamt hilft uns in 
vielfältiger und nicht bezahlbarer Weise. Den vielen Helferinnen und Helfern sind wir deshalb zu Dank verpflichtet und 
wollen sie unterstützen und die wertvolle Arbeit fördern, nicht erschweren 
Sie finden die Darstellung über die Einzelzuschüsse fachlich jeweils zugeordnet zu Beginn der Produktinformationen. 
 
Bis zu, und im Rahmen der Haushaltsberatungen soll auch die im Hauptausschuss vereinbarte Arbeitsgruppe der 
Fraktionen das Thema Ehrenamtskarte beraten.  
 
Ich komme damit zum Finanzplan und unseren geplanten Investitionen. 
 
Wir müssen uns hier unterhalb der Notwendigkeitsgrenze bescheiden. Denn mangels Überschüssen im 
Ergebnishaushalt oder echt erwirtschafteter Abschreibungen finanzieren wir alle städtischen Eigenanteile über 
Darlehensaufnahmen mit der Folge jahrzehntelanger Zinses-Zins-Zahlungen. 
 
Weil Darlehen nach § 103 GemO Rhld.-Pf. von der Kommunalaufsicht genehmigt werden müssen, ist angesichts unserer 
konsumtiven Defizite bei weitem nicht das genehmigungsfähig, was notwendig wäre. 
 
Nach Ziffer 4.1.3 der Verwaltungsvorschrift zu § 103 GemO sind Darlehensfinanzierungen ausnahmsweise und nur 
möglich: 
  

 Ziffer 1. zur Finanzierung eines bereits begonnenen Vorhabens, für das abgeschlossene Bauabschnitte technisch 
ni
oder Gefahren führen würde (z.B. ein Schulhaus oder Brücke drohen einzustürzen), oder, 

 Ziffer 2.   zur Finanzierung eines Vorhabens, das sachlich sowie zeitlich besonders wichtig ist und eine Förderung 
von mindestens 60% seitens des Landes oder Dritter erfolgt, wenn im Rahmen der Gesamtbetrachtung die 
zusätzliche Belastung aus Schuldendienst und Folgekosten des Vorhabens, haushaltswirtschaftlich noch vertretbar 
erscheint, oder 

 Ziffer 3.  durch Übernahme des Schuldendienstes auf Dauer durch eine öffentliche Kasse und die vorgesehene 
Kreditaufnahme keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft zur Folge hat, oder 

 Ziffer 4.  die Kreditaufnahme notwendig ist zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils an einer durch 
Landeszuweisung geförderten Investition, die nach § 18 Abs. 2 Nr. 3 LFAG aus dringenden Gründen des 
Gemeinwohls für notwendig erklärt wurde. 

 
Letzteres bedeutet, dass auch Maßnahmen mit hohen Zuschüssen nicht automatisch als genehmigt gelten, sondern 
nach § 18 Abs. 1 und 2 Ziffer 3 LaFinAusgl.-Gesetz immer geprüft werden muss, ob die kommunale Gebietskörperschaft 
in der Lage ist den Eigenanteil sowie die Folgekosten ohne Gefahr für ihre dauernde Leistungsfähigkeit i.S. von Ziffer 
4.1.1. zu § 103 GemO aufzubringen. 
 
Davon gibt es  wie Sie sehen können - nur enge Ausnahmen, die in § 18 Abs. 2, Ziffer 3 LFAG geregelt sind, wobei das 
dringende öffentliche Interesse an der Maßnahme von Innen-, Wirtschafts- und Finanzministerium im Einvernehmen aller 
drei erklärt werden muss.  
 
Dies ist nicht einfach zu erreichen und muss von uns, für Revision und Rechnungshof nachprüfbar, bei jeder einzelnen 
Zuschussmaßnahme erläutert und nachgewiesen werden.  
 
Die Aufsichtsbehörde hat angekündigt, besonders genau hinzuschauen. Vieles, was in Ortsbeiräten oder Ausschüssen 
diskutiert wird, bleibt bei diesen Vorgaben auf der Strecke. 
 
Wir stehen mit den anderen kreisfreien Städten im Lande auf einer ADD-Liste der Städte, die den Vorschriften gemäß 
keine finanzielle Leistungsfähigkeit mehr haben.  
 
Was dies bedeutet haben wir in den letzten Monaten schon gemerkt, als wir bei Zuschussanträgen nacherklären, 
ausführlichst begründen und Nacharbeit leisten mussten. Es wird nicht leichter, sondern für uns schwerer, Geld aus 
Mainz zu erhalten. 
In unserer Situation, wo wir dringend mehr und höhere Zuschüsse bräuchten, eigentlich die falsche Richtung.  
 
Insgesamt finanzieren wir 2010 investive Maßnahmen in der Größenordnung von 68,0 Mio., mit 22,8 Mio. aus 
Zuschüssen, 6,7 Mio. aus Beiträgen (insbesondere Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen), 27,6 Mio. aus 

verbleiben. 
 
4,0 Mio. aus Grundstückverkaufserlösen sind nach Vorgabe der ADD dem Ergebnishaushalt zur Verlustminderung 
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zuzuführen.  
 
Wir haben zwar in den letzten Jahren vieles in den Schulen, in Kindertagesstätten, im Pfalzbau, Hack-Museum usw. 
abgearbeitet, aber einen Investitions- bzw. Sanierungsstau in Höhe von über 200 Mio. 
herschieben.  
 
Als dringlich waren von den Fachdienststellen ursprünglich für 2010 Fortsetzungsmaßnahmen mit einer 

Darle
Krediten zur Liquiditätssicherung finanzieren, nicht genehmigungsfähig gewesen.  
 
Reparieren, flicken, Maßnahmen strecken bzw. verschieben, wird auch die nächsten Jahre das Los der Stadt sein. Es 
wird immer schwerer Darlehensgenehmigungen zu erhalten.  
 
Reduziert, d.h. abgespeckt oder verschoben, haben wir: 
 

 Die Umgestaltung der Rheinuferpromenade im Bereich Rheinufer-Süd. Für die Arbeiten an den Straßen-Endpunkten 
sind im Finanzplan 2010 350.000,-- -Mitteln mit 80 % Zuschuss wurden 732.500,-- 
Ergebnishaushalt zur Reparatur der Uferwege, der Nacharbeiten an den Grün- und Straßenrandflächen usw. 
veranschlagt. Den Eigenanteil an der EFRE-Förderung in Höhe von 146.500,-- und die 350.000,-- 
Finanzplanes finanzieren wir aus der zweckgebundenen, von der ADD in Vorjahren genehmigten Rücklage 

-Wettbewerbes kann und 
soll also so nicht mehr umgesetzt werden.  

 
 Die Überlegungen für die Umgestaltung des Bürgerhofes haben wir 2010 zurückgestellt und nichts veranschlagt. Im 

Rahmen des Haushaltes 2011 soll neu befunden werden, ob und was wir machen.  
 

 Den ersten Bauabschnitt der wegen der akuten Mängel unumgänglichen Sanierung des Willersinnbades, wollen wir 
nach der Badesaison 2010 mit dem Beginn der Beckenverlegung und der Erneuerung der Technik, die sich aus 
Energie- und Wassereinsparungen selbst mitfinanziert, angehen. Deshalb haben wir zunächst 500.000,-- 
weitere 1,5  Mio. 2011 und 2012 bei 50 % Zuschüssen eingeplant. Über den 2. Bauabschnitt mit den Umkleide- und 
Eingangsgebäuden soll später entschieden werden. Ein im Bauausschuss noch angedeutetes PPP-
Finanzierungsmodell haben wir aufgrund von Bedenken des Rechnungshofs und der ADD-Kommunalaufsicht doch 
wieder verworfen. 

 
 Den Kirchen wollen wir für den Ausbau ihrer Kindertagesstätten statt direkter Zuschüsse ein Zinshilfe-Programm 

anbieten. Zum 
bezüglich der Darlehensgenehmigung weh tun, zum anderen ist es bei doppischer Betrachtung systemrichtiger, 
wenn die Kirchen, denen das Eigentum der Baumaßnahmen zufließt, die Darlehen mit unserer Hilfe und kommunal 
verbürgt selbst aufnehmen und wir die nachgewiesenen Zins- und Tilgungsleistungen jährlich erstatten. Das 
ausformulierte Modell werden wir mit den Kirchen besprechen und dem Hauptausschuss zu den 
Haushaltsberatungen vorlegen. 

 
 Das Straßenausbau-Programm ist noch in der Diskussion. Vorschlag der Verwaltung ist hier ein Moratorium, nach 

dem alle größeren Maßnahmen ab 300.000,-- 
Maßnahmen umgesetzt werden. Das entlastet uns bei Darlehensaufnahmen für den 20 %-igen städtischen Anteil. 
Die Entscheidung darüber, und über eine Beitragseinführung für die Pfingstweide, wie im Ortsbeirat Oppau 
beschlossen, muss im Rahmen der Haushaltsberatungen getroffen werden.  

 
 

die personelle Ausstattung und weitere Bauzuschüsse. Für uns bewirkt dies eine Personalkostenentlastung von 
rund 400.000,-- 
errichtet werden. Alle im Versorgungsgebiet liegenden Städte und Landkreise der Vorderpfalz, sollen den nach 
Zuschüssen verbleibenden 
Netto-Anteil beträgt etwa 750.000,-- -
spräche mit den Gebietskörperschaften laufen demnächst an, das Innenministerium hat unter diesen 
Rahmenbedingungen für 2010 folgende Zustimmung signalisiert. 

 
Viele weitere Maßnahmen wurden 2010 zurückgestellt, weil die Finanzlage nicht mehr zulässt. Das G 8-Gymnasium hat 
Frau OB schon genannt, aber auch die Brunckstraßensanierung, größere Maßnahmen im Ebertpark usw. sind 
verschoben. 
 
Unser Schuldenstand wird sich  bis zum Ende der Planungsperiode wie folgt entwickeln (Stand Entwurf Haushalt 2010): 
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 Ludwigshafen ist Industriestadt, mit der Folge einer entsprechenden Bevölkerungs- und Sozialstruktur, mehr 
Integrationsnotwendigkeiten, höherem Sozialaufwand usw. Lasten die Normalstädte nicht in diesem Umfang haben, 
und die auch Folgen des Zuzugs- und Nachzuges von industriellen Arbeitskräften sind. 

 
 Ludwigshafen ist Industriestadt über und in der Erde. 

 
 Aus Sicherheitsgründen brauchen wir, - gesetzlich vorgeschrieben -, auch eine entsprechend ausgestattete und 

personell stärker besetzte Feuerwehr; die Größte im Lande. 
 

 Ludwigshafen hat mit Mannheim, nur durch den Rhein getrennt, eine ältere und größere Nachbarstadt, die 
traditionell Handels- und Einkaufsstadt ist. Sie stellt für den Einzelhandel bei uns (noch) eine übergroße Konkurrenz 
dar.  

 
 Und um Ludwigshafen he -Land -30 Jahren gewachsenen 

Wohngemeinden, die eine stabilere Bevölkerungsstruktur haben. Für die wir aber - ohne Lastenausgleich - 
weiterführende Schulen, Berufsschulen, Kulturelle Angebote, ein qualifiziertes Gesundheitswesen, einen teuren 
ÖPNV usw. mit vorhalten. 

 
Die Chance einer Gebietsreform, die uns hier etwas helfen, und dauerhaft hätte Entlastung bringen können, scheint nach 
einer Verabredung der großen Parteien im Landtag vertan. Vielleicht gibt es nach der 1. Stufe der Kommunal- und 
Verwaltungsreform ab 2012 nochmals die Möglichkeit das Thema aufzugreifen. Es wäre für die Entwicklung der Stadt 
von großer Bedeutung. 
 
Ludwigshafen war auch kriegszerstörte Stadt, mit der Bausubstanz der Aufbaujahre und allen Mängeln der damaligen 
Zeit, Beton, Glas, Flachdächer, umweltrelevante Baumaterialien usw. Das kostet uns heute viel Geld bei Unterhalt und 
Sanierung.  
 
Alle diese Punkte schlagen sich gebündelt in Lasten nieder die normalstrukturierte oder dienstleistungsorientierte Städte 
so massiv nicht haben. 
 
Und da die Globalisierung, d.h. auch der weltweite Wettbewerb der Wirtschafts-, Finanz- und Steuersysteme Städte mit 
Konzernzentralen besonders trifft, haben uns darauf reagierende Gesetzesänderungen aller Regierungen der letzten 20 
Jahre die steuerliche Erholungs- und Finanzkraft gemindert. 
 
Ich sage deutlich: Wir sind froh, dass wir die BASF haben, sie ist ein Leuchtturm für die Region, aber die Stadt daneben 
leidet.  
 
Das zum Teil außerhalb der Stadtmauern immer noch verbreitete Vorurteil, dann ginge es uns automatisch gut, hätten 
wir keine Probleme, entspricht seit vielen Jahren nicht mehr der Realität.  
 
Das heißt, wir haben ein langwieriges, ein strukturelles Problem das wir alleine gar nicht bewältigen können. Ich meine, 
wir brauchen in Rheinland-Pfalz nicht nur eine militärische, sondern für die Industriestädte auch eine zivile, d.h. eine 
ökonomische und ökologische Konversion.  
 
Was man dagegen tun kann und muss: 
 

 Sparen im Detail, kreative Lösungen suchen und aufmerksam sein, 
 

 von Anderen lernen, fachliche Modernität gepaart mit finanzieller Verantwortung zugrunde legen, 
 

 gegen belastende Gesetze und Vorschriften die Stimme erheben, dicke Bretter bohren und überzeugen, 
 

 und, - sehr wichtig -, die Stadt - wie seit Jahren - weiter umbauen, die wirtschaftliche Basis verbreitern, sozial 
verantwortlich handeln, das Gemeinwesen lebenswert erhalten. 

 
Diese Stadt ist im Umbruch. Es ist unser aller Verpflichtung daran mitzuarbeiten, nicht jammernd und zaudernd, sondern 
aktiv handelnd.  
 
Wir haben Erfolge vorzuweisen. Mit Gewerbe- und Handelsansiedlungen den Strukturwandel seit Jahren aktiv betrieben. 
Westlich B 9, Rheingalerie, Vögele, MD Medicus und viele andere gute junge Unternehmen, sind richtige Schritte in die 
Zukunft. Diesen Weg müssen wir weiter gehen.  
 
Er ist unsere einzige Chance, neben dem, was in Mainz und Berlin im Interesse der überlasteten Kommunen zusätzlich 
getan werden muss.  
 
Ich komme zum Schluss: 
 
Was die Verwaltung, was die Kämmerei, insbesondere Herr Hofmann, und beispielhaft auch Frau Drescher, Herr Brose, 
und viele andere in den letzten Monaten geleistet haben, ist lobenswert. Das waren viele Wochenenden, viele 
Abendstunden, viel Zusatzarbeit usw., dafür mein, - dafür unser aller  Dank. 
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Durch die hochwertigeren Baugebiete und entsprechenden Zuzüge hoffen wir schrittweise auf eine Besserung. 2006  2008 betrug der 
Anteil 3,80 %, ab 2009 ist er auf 3,84 % gestiegen, das ist zwar nur die 2. Stelle hinter dem Komma, aber ein positiver Trend. Wir 
hoffen, dass dies so weitergeht. 
Die Grundsteuer B für 2011 entspricht, nach der Erhöhung im Jahre 2010, mit 28,4 Mio. der Summe des laufenden Jahres.  
 

re im internationalen Vergleich zu niedrig und die Kommunen 
müssten sie viel deutlicher zur Mitfinanzierung ihrer Lasten anheben.  
Die alten, überholten Einheitswerte zu ersetzen ist eine Sache, die Eigentümer und Mieter aber deutlich stärker zu belasten als bisher, 
etwas anderes. Hier gibt es Schmerzgrenzen die man bei der Novellierung seitens des Bundes beachten sollte.  
 
Die Vergnügungs- und die Bagatellsteuereinnahmen steigen aufgrund der Eingriffe 2010, mit 1,51 Mio. für 2011 zwar leicht an, 
spielen für die Haushaltssanierung jedoch nur eine untergeordnete Rolle.  
 
Wir haben in der Verwaltung Buch geführt. Seit 1990 hat der Bund rund 93-mal Gesetze mit deutlichen finanziellen Auswirkungen für 
die Kommunen geändert. Davon waren in 59 Fällen zum Teil dauerhaft deutliche Mindereinnahmen und nur in 34 Fällen 
Verbesserungen in wesentlich geringerer Höhe zu verzeichnen. Am meisten getroffen haben uns der Wegfall der 
Gewerbekapitalsteuer 1997 und die Senkung der Gewerbesteuermesszahl 2008, d.h. des Multiplikators bei der Steuerermittlung von 
5,5 auf 3,5. 
 
Auch Einkommensteuerreformen haben uns Kraft genommen. Immer wenn eine Wirtschaftskrise kam, oder andere Länder Steuern 

tragen. 
 enannt. Es wird leider nicht erkennbar besser, sondern 

die öffentliche Sprachverwirrung in Berlin um Steueränderungen geht unvermittelt weiter. 
 
Die volkswirtschaftliche Steuerquote liegt 2011 bei 20,5 %; im letzten Jahr vor der Krise 2008 lag sie bei 22,5 %. Weiter von 
Steuersenkungen zu reden ist deshalb für die Kommunen, - wenn und weil bisher kein Ausgleich erfolgt -, unverantwortlich.  
 
Ich erlebe nun zum 3. oder 4. Mal die Diskussion um eine Gemeindefinanzreform. Es hat zwar nie einen großen für die Kommunen 
befreienden Entwurf gegeben, aber immer Änderungen mit negativen, das Steueraufkommen auszehrenden Folgen (!!) 
 

In der Regierungskoalition gibt es leider bei dem für uns so wichtigen Thema, der Zukunft der Gewerbesteuer, immer noch keine 
Klarheit.  
Zwar sah es nach der gemeinsamen Veröffentlichung von Finanzminister Schäuble mit den kommunalen Spitzenverbänden am 3. 

ck einer 
kleinen Partei dann doch (noch) nicht einigen können.  

 
Die Gefahr, dass wir in Ludwigshafen dauerhaft bis zu einem Viertel unserer Steuerkraft verlieren, dass vor allem die Industriestädte mit 
sozial schwächeren Strukturen, und die Städte bei denen die Gewerbesteuereinnahmen deutlich höher sind als die der 
Einkommensteuer besonders betroffen sind und es zu erheblichen Verwerfungen kommt, ist nach wie vor groß. 
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40  50 Mio. Prüfungsmodells der 
Bundesregierung, können wir nicht noch zusätzlich verkraften, das würde auch über keinen Finanzausgleich im Lande aufgefangen 
werden können. 
 
Im Rahmen der Haushaltsdebatte im Hauptausschuss im Februar 2011 bin ich gerne bereit dazu Einzelheiten darzustellen. 
 
Die nach dem 3. November vom Bundesfinanzministerium angedeutete Möglichkeit, durch ein kommunales Hebesatz- bzw. 
Zuschlagsrecht bei der Einkommenssteuer die Verstetigung bzw. Erhöhung der Steuerbasis herzustellen, ist für uns wie die meisten, 
insbesondere industriegeprägten Städte, keine so gute Idee. Die Einkommens- und Sozialstruktur unserer Bewohner ist schwächer als 
in den Umlandgemeinden oder in sog. Wohnstädten, mit der Folge, dass wir zum Lastenausgleich einen höheren Zuschlagssatz 
anwenden müssten. Ein schleichender negativer Wanderungssaldo Gutverdienender wäre zu befürchten; ein 

r Dr. Articus genannt. 
 
Das Kommunalmodell, mit der Einbeziehung weiterer Selbständigen in die Gewerbesteuer, - aber unter Anrechnung dieser Zahlungen 
bei der Einkommensteuer und damit für die Zahler nicht mehrbelastend -, wäre der deutlich bessere Weg. 
 
Bei dem ganzen Thema frage ich mich sowieso, wo diese Bundesregierung eine 2/3 Mehrheit für eine Änderung des Grundgesetzes 
herbekommen will, denn die Gewerbesteuer ist nach Art. 106 Abs. 6 GG eine verfassungsmäßig verankerte Gemeindesteuer. Außer 
der FDP und Teilen von CDU/CSU sind alle Oppositionsparteien im Bundestag dagegen. 
 
Eine persönliche Bemerkung will ich an dieser Stelle zusätzlich machen: es passt nicht zusammen, wenn eine Partei ständig erklärt, wir 
wollen die Einkommensteuer senken, oder man st
ein Zuschlagsrecht auf die Einkommensteuer angeboten wird welches sie als Ersatz für die Gewerbesteuer nutzen und sich die Ausfälle 
bei den Bürgern wieder holen sollen. Die Menschen durchschauen solche Täuschungsmanöver; ich kann der Regierung nur raten, 
solches sein zu lassen. 
 
Die Hoffnung, dass sich der Bund stärker an den kommunalen Soziallasten beteiligt, - wie von Herrn Schäuble zunächst angedeutet -
, geben die Kommunen bundesweit nicht auf, weil dies sach- und verursachungsgerecht wäre.  
 
Unserem 2. Partner, dem Land, haben wir in den letzten Monaten, nach langem Drängen, Bohren und großer Überzeugungsarbeit 
etliches abgerungen.  
Nach dem Sofortprogramm Reformagenda  

-   von der bis 31.12.2012 eröffneten Möglichkeit zur Verlängerung der Laufzeiten von Liquiditätskrediten auf bis zu 10 
Jahren, - eine lange Forderung von uns in Ludwigshafen -, profitieren und uns jetzt niedrige Zinssätze langfristig 

 
-  die 4-jährige Zinsgarantie des Landes für bis zu einer Milliarde Euro kommunaler Kredite in Anspruch nehmen, die dann 

greift, wenn für bestimmte Darlehensaufnahmen die Zinsen in dieser Zeit über 3,5% steigen; entsprechend unserer 
Anteilsquote haben wir über 132 Mio. diesbezüglich in Mainz angemeldet; 

- profitieren wir auch durch eine vorgezogene Stärkung des Soziallastenansatzes im Finanzausgleich ab 2011; trotz 

unsere Probleme, aber eine solche Summe muss man auch erst einmal heraussparen. 
 
 Mittelfristig steht uns, - wenn wir wollen, was wir wohl müssen -, die Teilnahme am kommunalen 

Entschuldungsfonds offen. Wobei ich aus drei Gründen glaube, wir sollten uns beteiligen: 
1.) die Kommunalaufsicht wird bei unserer fortschreitenden Verschuldung sowieso noch härtere Vorgaben und 

Auflagen machen müssen als bisher; 
2.) wir haben mit fast gleichem eigenem Mittelaufwand die Chance mit Landesbeteiligung und kommunalem 

Solidarbeitrag in 15 Jahren über 400 Mio.  
und 

3.) ich glaube trotz aller Schmerzen, wir werden die Auflagen und Bedingungen zur Teilnahme erfüllen können. 
Ansatzpunkte sind dazu in unserer Konsolidierungsliste enthalten, weitere Vorschläge werde ich den 
stadträtlichen Gremien im Frühjahr unterbreiten. 

Der Entschuldungsfonds ist notwendig und richtig, aber wir behalten 1/3 der alten Kassenkredite und haben eine strukturelle 
Unterfinanzierung mit der Gefahr erneuten Schuldenaufbaus. Dieser Teufelskreis ist nur zu durchbrechen, wenn wir zusätzlich auch 
vom Bund bei den verpflichtenden Soziallasten größere finanzielle Unterstützung erfahren, für neue Aufgaben und Gesetze die 
Konnexität gilt und uns endlich Mitsprache eingeräumt wird.  
So schnell wie möglich (längst überfällig) brauchen wir in Rheinland-Pfalz die grundlegende Novellierung des kommunalen 
Finanzausgleiches; das in Mainz angedachte Jahr 2014 ist deutlich zu spät. Die Reform ist notwendig, damit endlich die Lasten, die 
die kommunale Familie unterschiedlich treffen, gerechter in die Verteilung der Finanzausgleichsmasse eingehen und vor allem, die die 
Soziallasten tragenden Städte und Landkreise stärkere Entlastung erfahren; interessanterweise fordert gerade dies seit 2/3 Jahren der 
Rechnungshof. Ich weiß, dass dies nicht einfach ist und bedeutet Diskussionen in der kommunalen Familie; das Tischtuch ist leider für 
alle zu kurz. 
Die Einzahlungen in den Finanzausgleich nur nach der Finanzkraft, d.h. den Einnahmen zu berechnen wie aktuell, ist nicht vertretbar 
weil die Parameter bzw. Berechnungsgrundlagen für die uns zufließenden Schlüsselzuweisungen falsch und seit vielen Jahren überholt 
sind; wir werden so leider über Gebühr abgesaugt. Die dargestellte Änderung der Anrechnung der Soziallasten zum 01.01.2011 ist ein 
erster, allerdings zu niedriger Schritt. Damit wir jetzt schon spürbar entlastet werden müsste die Anrechnung mindestens verfünffacht 
werden, in NRW denkt man derzeit über eine verzehnfachte Anrechnung nach. 
Dass wir nach dem endgültigen Haushaltsrundschreiben des MdI von Ende November 2010 nochmals Schlüsselzuweisung B2 in Höhe 
von 5,9 und Investitionsschlüsselzuweisungen in Höhe von 1,4 Mio., mithin 7,3 Mio. erhalten, hängt noch mit unserer eingebrochenen 
Steuerkraft im Jahre 2009 zusammen. Leider können wir nach der 3. Gewerbesteuerkorrektur nach oben in diesem Jahr, in den 
Folgejahren nicht mehr mit solchen Zuweisungen rechnen. Veranschlagt im Haushalt sind aufgrund des vorläufigen Rundschreibens 
nur 6,8 Mio., so dass wir  wie gesagt -insgesamt 1,5 Mio. mehr einnehmen. 14,6 Mio. betragen nun die Schlüsselzuweisungen 
insgesamt. 
Nicht verhindern können wir, - trotz aller internen Konzeptprüfungen -, dass die Soziallasten weiter steigen. 
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 beim Anteil der Bezieher von Grundsicherungsleistungen Ende 2008 mit 13,5 % ebenfalls mit an der negativen 
Spitze, knapp hinter Pirmasens, sind; der Rhein-Pfalz-Kreis mit nur 4,1 % am besseren Ende 
 

Ludwigshafen

Rheinland-Pfalz

 
 

 
 wir bei den Arbeitslosenzahlen in der Stadt seit Jahren leider auch im oberen Drittel der Pfalz liegen, während der 

Rhein-Pfalz-Kreis die niedrigsten Zahlen hat, 
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 und wir haben auch die Einwohner mit dem geringsten verfügbaren Einkommen 
 

 
 

Es ist zwar richtig was in der Rheinpfalz vom 20.11.2010 zu lesen war, dass man in Ludwigshafen bundesweit mit am besten verdient, nur 
das Geld bleibt wenig in der Stadt, es wandert in die Wohngemeinden der Region und damit von uns weg. Für uns ein Problem an dem 
wir mit ansetzen müssen. 
 
Mit Neuansiedlungen, Gewerbegebieten, der Bebauung Rheinufer-Süd, generell anderen Baugebieten, Wohnungsaufwertungen der 
GAG, dem Innenstadtumbau usw., arbeiten wir seit Jahren dagegen an. Wir haben auch Erfolge, nur bis sich diese in der Statistik 
ablesbar auswirken dauert etliche Jahre.  
Das heißt, wir müssen diesen Weg konsequent fortsetzen, er ist wichtige Chance. 
 
Dass das Umland von der Stadt profitiert, lässt sich,  wie gerade gezeigt -, statistisch leicht nachweisen. Der Rhein-Pfalz-Kreis als 
Kragenkreis hat nicht unsere Probleme, er lebt in vielen Bereichen, nicht nur bezüglich der Arbeitsplatz-, Schul-, Kultur- und 
Gesundheitsangebote, von unserer Leistung und unserer Kostentragung mit.  
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Die Stadt-Umland-Problematik bedarf deshalb im Landesfinanzausgleich ebenfalls dringend der Lösung. Noch besser wäre eine 
Gebietsreform, oder zumindest die Idee des sogenannten Stadtkreises, d.h. der intensiven Zusammenarbeit und gemeinsamen 
Kostentragung, wie sie Ludwigshafen, Speyer und Frankenthal in Mainz hinterlegt haben; auch wenn das einige um uns herum nicht 
hören wollen. 
 
Nur unsere über dem Durchschnitt liegende Steuerkraft lässt uns in der Relation von sozialen Leistungen zu allgemeinen 
Deckungsmitteln in Rheinland-Pfalz nicht an die negative Spitze der Verschuldung fallen. 41 % beträgt 2008 unser von Sozialausgaben 
bewirkter Steuer- bzw. Einnahmeverbrauch, im Rhein-Pfalz-Kreis dagegen waren dies nur 26 %. Das ist erheblich weniger und zeigt die 
Diskrepanz der Finanzbelastung zwischen Ludwigshafen und dem Umland.  

 

 
 

Es ist mithin mit unser drängendstes Problem, dass unsere Steuerkraft in überdurchschnittlichem Maße durch Sozialtransferzahlungen 
aufgezehrt wird. Zu deutsch: wir nehmen zwar mehr ein als andere, müssen aber auch deutlich mehr ausgeben.  
Im Strukturwandel der letzen 20 Jahre hat die große Politik  Regierungen egal welcher Couleur - auch einer starken Stadt wie 
Ludwigshafen einfach zuviel zugemutet.  
 
Die diesbezüglichen Probleme sind über viele Jahre schleichend gewachsen, zum Großteil typisch für Industriestädte, und nicht von 
heute auf morgen zu ändern. Wir sind mit den eingeleiteten Konzepten auf gutem Weg, brauchen aber einen langen Atem. 
Frau OB Dr. Lohse und ich werden Anfang 2011 eine ausführliche Analyse zum Strukturwandel der Stadt in den letzten 20 Jahren 
vorlegen. Daraus wird deutlich werden wie sehr dies auf unseren Haushalt einwirkt und mit Grund für unsere finanzielle Schieflage ist. 

-
können. 
 
Ich komme damit zum Finanzplan und unseren für 2011 geplanten Investitionsmaßnahmen. Die Auflagen der Kommunalaufsicht aus 
2010 gelten angesichts unserer Finanzsituation weiter fort. Wir können vieles nicht in Angriff nehmen.  
Mangels Überschüssen im Ergebnishaushalt oder echt erwirtschafteter Abschreibungen finanzieren wir alle Maßnahmen, und 
investieren wir alle unsere Eigenanteile, über Darlehensaufnahmen mit der Folge jahrzehntelanger Zinses-Zins-Zahlungen.  
 
Weil Darlehen nach § 103 GemO Rheinland-Pfalz von der ADD genehmigt werden müssen ist angesichts unserer konsumtiven Defizite 
nur eine begrenzte Summe genehmigungsfähig. Orientiert an der Genehmigung des 2. Nachtrages 2010 hat die ADD in einer 
Vorabstimmung 
Bedingungen nach Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO (gefahrdrohende Zustände, Pflichtaufgaben, unaufschiebbare Maßnahmen), 
sowie § 18 Abs. 2, Ziffer 3 LFAG, d.h. es muss sich um eine Maßnahme handeln, die aus Gründen des Gemeinwohls für die 
Zukunftsentwicklung der Stadt notwendig ist. Und dies müssen Innen-, Finanz- und das zuständige Fachministerium übereinstimmend 
so bewerten. 
 
Insgesamt finanzieren wir 2011 investive Maßnahmen in der Größenordnung von Brutto 51,7 Mio., von denen wir 21,7 Mio. über 
Kredite zu tragen haben. 13,7 Mio. finanzieren wir aus erwarteten Zuschüssen, 7,8 Mio. aus Rücklagen und Beiträgen (insbesondere 
Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen), und 8,0 Mio. aus Grundstücksverkaufserlösen und 500.000,-- aus sonstigen 
Einzahlungen..  
 
Von den Fachdienststellen war verwaltungsintern für 2011 zunächst ein Brutto-Darlehensbedarf von 27,2 Mio. für Fortsetzungs-, und 
zusätzlich 11,5 Mio. für neue investive Maßnahmen, also ein Darlehens-Gesamtbetrag von 38,7 Mio. angemeldet. Weil nicht 
genehmigungsfähig, mussten wir kürzen, streichen, v -  
 
Konkret heißt das, es bleibt bei der abgespeckten Umgestaltung der Rheinuferpromenade. Im Bürgerhof, den 
Passagendurchgängen, an den Wasserbecken beim Rathaus passiert nichts. Der Beginn der Sanierung des Willersinnbades ist 
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frühestens nach der Sommersaison 2012 geplant, mit dem Innenministerium laufen aktuell die Verhandlungen über Höhe und Zeitpunkt 
des Zuschusses. Und andere Programme, z.B. das Umgestaltungsprogramm für Schulhöfe oder für Sporthallen mussten gekürzt, 
sowie Straßenbaumaßnahmen, z.B. eine neue Anbindung in Oggersheim an das Wohngebiet Notwende-Melm, vertagt werden. 
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Für die Hochstraße Nord sind ebenfalls nur Untersuchungs- bzw. Planungsansätze veranschlagt. Solange es kein mit Bund und Land 
abgestimmtes Konzept und keine klaren Zuschusszusagen und Zeitachsen gibt, wäre jede Zahl im Haushalt ungesichert. 
Wobei wir schon erwarten, dass Bund und Land mindestens 2/3 und wir höchstens 1/3 der Sanierungskosten zu tragen haben; wobei 
diese Quote für uns eigentlich noch zu hoch ist. 
Im Straßenausbauprogramm haben wir uns mit Eingriffen zurückgehalten sonst lassen sich die von den Bürgern gezahlten und 
ang gegriffen, 
um so notwendige Straßensanierungen in den Stadtteilen zu ermöglichen. Den städtischen Anteil von 20 % mussten wir belassen, weil 
er die gesetzlich vorgegebene Untergrenze darstellt. 
 
Die Sanierung des alten Metro-Geländes ist im Finanzplan nicht gesondert veranschlagt, aber dennoch möglich, weil wir dafür noch 
Rücklagen aus früheren Metro-Einzahlungen haben, eine weitere Kostenbeteiligung von Metro erwarten und zusätzlich in der 
Eröffnungsbilanz Rückstellungen gebildet haben.  
 
 
Insgesamt haben wir vorgesehen 

 
 3,8 Mio. für Bau- und Erweiterung von Kindertagesstätten 
 9,7 Mio. für Schulbaumaßnahmen  
 4,6 Mio. für Auflagen der Bauaufsicht aus Gefahrverhütungs- 
                      schauen 

 7,2 Mio. für Tiefbau- und Straßenausbaumaßnahmen und rund 
  5,5 Mio. für das Straßenausbauprogramm. 

 
Aus den Veranschlagungen unter 250.000,-- will ich nur informativ ansprechen: 125.000,-- 
Speiseraumes, sollte das Böll-Gymnasium G-8 werden; 150.000,-- 
Mehrflächen für das Haus des Jugendrechts; 50.000,-- -- für 
die Sanierung einer Landwirtschaftsbrücke bei Ruchheim. 

 
Die Fraktionen erhalten im Anschluss an meine Rede die Maßnahme-Übersichten zur besseren Transparenz. 
 
Unser Schuldenstand wird sich bis zum Ende der Planungsperiode wie folgt entwickeln: 
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Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung, insbesondere denen der Kämmerei, Herrn Hofmann, Frau Drescher, Herrn Merk, 
Herrn Greser, Herrn Weber, meinem Vorzimmer und allen anderen, danke ich für die geleistete Arbeit in den letzten Monaten. 
 
Mein ständig nachhaltiges Drängen auch gegenüber anderen Dezernaten bitte ich zu entschuldigen. Wem ich in den letzten über 20 
Jahren auf den Fuß getreten haben sollte, den bitte ich um Entschuldigung. Ich habe es nicht aus Lust, sondern der Sache und 
Situation wegen getan. 
 
Meine Rede mit Anlagen gebe ich nun an die Fraktionen, der Haushalt mit ausführlichem Vorbericht wird Ihnen mit ausgeteilt. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Anlage 2 
 

Entwicklung des Haushaltes 2010 
 

Ursprünglicher Haushalt 
 
Der Stadtrat beschloss am 01.03.2010 den Haushalt für das Jahr 2010 mit folgenden Eckdaten: 
 
Ergebnishaushalt    

 

 
Finanzhaushalt   

 

 
 

   
Im Ergebnishaushalt 2010 war somit mit einem Jahresfehlbetrag von 175.306.993  EURO nicht 
ausgeglichen. Im Finanzhaushalt  errechnet sich ein Minus beim Zahlungsmittelbestand von 138.347.665 
EURO. Dies entsprach in etwa dem Resultat des Ergebnishaushaltes ohne Abschreibungen. 
 
Die Ergebnisse lt. Ergebnishaushalt für die Jahre 2010 bis 2013 konnte man nur dann annähernd mit den 
kameralen Ergebnissen vergleichen, wenn man vorher die bisher nicht veranschlagten Aufwendungen für 
Abschreibungen abzieht bzw. die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten hinzuaddiert.  
 
Sie lauteten dann wie folgt (in TEUR): 
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Mit Bescheid vom 02.06.2010 hat die Aufsichtsbehörde den Haushalt 2010 mit folgenden Maßgaben 
grundsätzlich genehmigt: 
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Nachtragshaushalte 
 
Im Jahr 2010 wurden jeweils drei Nachtragshaushaltssatzungen und Nachtragshaushaltspläne erlassen. 
 
1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2010 
 
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2010 wurden vom 
Stadtrat hat in seiner Sitzung am 07.06.2010 beschlossen. 
 
Im Ergebnishaushalt war eine Verbesserung von 24.306.952 EURO zu verzeichnen. Somit verringerte sich 
der Jahresfehlbetrag mit Abschreibungen von bisher 174.153.255 EURO auf neu 149.846.303 EURO. 
 
Nach Abzug der nicht zahlungswirksamen Abschreibungen und Sonderposten i.H.v. 36.484.304 EURO  
verblieb ein zahlungswirksamer (kassenmäßiger) Fehlbetrag von 113.361.999 EURO.  
 
Es gab daher, trotz der Verringerung des Fehlbetrages, keinen Anlass sich erleichtert zurückzulehnen. Von 
einem etwaigen Ausgleich des Haushaltes oder sogar Abbau von Altfehlbeträgen sind wir so weit entfernt 
wie bisher. 
 
Zusammengefasst stellte sich der Ergebnishaushalt wie folgt dar: 
 

 
Die Verbesserung entsteht durch die Erhöhung der Gewerbesteuer von bisher brutto 80,0 Mio. EURO um 
30,0 Mio. EURO auf neu 110,0 Mio. EURO. 
 
Die zu zahlende Gewerbesteuerumlage erhöhte sich entsprechend um 6,4 Mio. EURO auf 21,7 Mio. 
EURO, so dass netto 88,3 Mio. EURO blieben. In der Erhöhung war eine Steigerung des Umlagefaktors 
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von 69 auf 71 Prozentpunkte enthalten, die im ursprünglichen Haushalt 2010 nicht mehr berücksichtigt 
werden konnte. 
 
Weitere größere Änderungen waren: 
 

 Die Personalausgaben konnten aufgrund von Ansatzberichtungen um 722.000 EURO verringert 
werden. 

 Aufgrund von weiteren Berichtigungen konnten bei den sonstigen Sachaufwendungen  an mehreren 
 

 Für die Frostschäden an Straßen und Brücken mussten 500.000 EURO zusätzlich bereitgestellt 
werden. 

 
Bemerkenswert war, dass zusätzliche Erhaltungsaufwendungen für die Hochstraße Nord in Höhe von ca. 
2,5 Mio. EURO nicht im Nachtragshaushalt erschienen, da hierfür in der Eröffnungsbilanz Rückstellungen 
vorgesehen waren.  
 
Das heißt, die Aufwendungen sind bereits (fiktiv) entstanden und werden nur noch im ordentlichen 
Finanzhaushalt nachvollzogen (vgl. Teilfinanzhaushalt 4-14 unter FH 13). 
 
Folgende größere Änderungen über 500.000 EURO waren im 1. Nachtragshaushalt 2010 bei den 
Investitionen vorgesehen: 

 
Insgesamt hatte sich das Saldo der Einzahlungen und  Auszahlungen für Investitionen um etwas mehr als 
600 TEUR verschlechtert. In dieser Höhe mussten  zur Deckung zusätzliche Investitionskredite 
aufgenommen (und von der Aufsichtsbehörde genehmigt) werden. 
Neue Verpflichtungsermächtigungen mussten für 

 die Sanierung der Frigenstraße i.H.v. 240.000 EURO und 
 die Rathaussanierung i.H.v. 1.000.000 EURO 
 die Eisenbahnstraße Rheingönheim i.H.v. 150.000 EURO 

vorgesehen werden. 
 
Die Aufsichtsbehörde hat die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan 2010 mit 
Verfügung vom 08.09.2010 mit genehmigt. 
 
Folgende Festsetzungen wurden getroffen: 

 

 
 

26.503.570  
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2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan 2010 
 
Der Stadtrat hat in der Sitzung am 13.09.2010 die 2. Nachtragshaushaltssatzung und den 2. 
Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2010 beschlossen.  
 
Im Ergebnishaushalt war eine Verbesserung von 44.368.614 EURO zu verzeichnen. Somit verringerte sich 
der Jahresfehlbetrag mit Abschreibungen von bisher 149.846.603 EURO auf neu 105.477.689 EURO. 
 
Zog man die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen und Sonderposten ab, verblieb ein 
zahlungswirksamer Fehlbetrag von 68.993.548 EURO.  
 
Zusammengefasst stellte sich der Ergebnishaushalt wie folgt dar: 
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Im 2. Nachtragshaushalt 2010 wurden in Gruppen zusammengefasst folgende Veränderungen 
veranschlagt: 
 

 
 
In den fiktiven Budgets ergaben sich folgende Änderungen: 
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Aufgrund des Benchmarkprozesses hatte sich die Stadt Ludwigshafen für das Jahr 2010 ein Einsparziel 
von 1.762.000 EURO gesetzt.  
 
In der Genehmigungsverfügung für den Haushalt 2010 vom 02.06.2010 hatte die Aufsichtsbehörde als 
Auflage das oben genannte Konsolidierungspotenzial auf 3 Mio. EURO aufgestockt, das durch höhere 
Verwaltungserträge, aber auch niedrigere Aufwendungen erreicht werden konnte. 
 
Der geforderte Konsolidierungsbeitrag wurde im 2. Nachtragshaushalt wie folgt erreicht bzw. übererfüllt: 

 

 
 
Folgende größere Änderungen über 500.000 EURO sind bei den Investitionen vorgesehen: 
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Die Aufsichtsbehörde hat die 2. Nachtragshaushaltssatzung und den 2. Nachtragshaushaltsplan 2010 mit 
Verfügung vom 26.10.2010 mit genehmigt.  
 
Folgende Festsetzungen wurden getroffen: 
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3. Nachtragshaushaltssatzung und 3. Nachtragshaushaltsplan 2010 
 
Die  3. Nachtragshaushaltssatzung und der 3. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2010 wurde vom 
Stadtrat in seiner Sitzung am 06.12.2010 beschlossen.  
 
Der 3. Nachtragshaushaltsplan 2010 enthielt nur drei Änderungen: 
 
1. Aufgrund der derzeit guten Konjunkturlage stiegen die Ertragserwartungen  bei der Gewerbesteuer 

von bisher 150.000.000 EURO um 20.000.000 EURO auf nun 170.000.000 EURO. 
 

2. Die abzuführende Gewerbesteuerumlage erhöhte sich dadurch um 3.944.000 EURO (d.s. 19,72 %), 
so dass für den Haushalt 2010 eine Netto-Verbesserung von 16.056.000 EURO zu verzeichnen ist. 
 

3. Um diesen Betrag konnten die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 
verringert werden. 

 
Die Aufsichtsbehörde hat die 3. Nachtragshaushaltssatzung und den 3. Nachtragshaushaltsplan 2010 mit 
Verfügung vom 14.12.2010 mit genehmigt.  
 
Folgende Feststellung wurde getroffen: 
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Die für das Rechnungsergebnis 2010 maßgebenden Planungsdaten lauten daher: 
 

 
 



 







 
 

 
 
Kennzahlen 
 
 
 
 
 
         
  31.12.2010 31.12.2009  
   %  % 
       
Eigenkapitalquote Eigenkapital + Sonderposten 

Gesamtkapital 
1.082 
2.425 

44,6 
1.152 
2.487 

46,3  

       
Statischer 
Verschuldungsgrad 

Fremdkapital 
Eigenkapital + Sonderposten 

1.342 
1.082 

1,24 
1.335 
1.152 

1,16  

       
Anlagendeckung Eigenkapital + Sonderposten 

Anlagevermögen 
1.082 
2.352 

46,0 
1.152 
2.371 

48,6  

       
Anlagenquote Anlagevermögen 

Gesamtvermögen 
2.352 
2.425 

97,0 
2.371 
2.487 

95,3  

       
Infrastrukturquote Infrastrukturvermögen 

Anlagevermögen 
1.220 
2.352 

51,9 
1.235 
2.371 

52,1  

 
  




